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Jeder Polizist hat den gleichen 
Schutzanspruch
Von Ernst G. Walter, stellvertretender DPolGBundesvorsitzender

Die Terrorgefahr in Europa wird 
nach wie vor als hoch einge
stuft. Nachrichtendienste und 
Polizeien in ganz Europa arbei
ten mit Hochdruck daran, ter
roristische Strukturen und Ter
rorverdächtige frühzeitig zu 
erkennen sowie sogenannte 
Gefährder zu identifizieren, zu 
lokalisieren und zu überwa
chen, um neue Verbrechen zu 
verhindern und damit „vor die 
Lage zu kommen“. Und den
noch lassen sich terroristische 
Anschläge wie in Frankreich, 
Spanien, Belgien und bei uns in 
Deutschland auch in der Zu
kunft nie ganz ausschließen. 

 < Spezialkräfte arbeiten 
hochprofessionell, 
 können aber nicht 
 überall sein

Die Polizei in Deutschland hält 
für diese Fälle mit MEK, SEK, 
der GSG 9 und den BFE+ inzwi
schen eine Vielzahl von Spezi
alkräften vor, die nach gründli
cher Ausbildung zur  Erfüllung 
ihrer gefährlichen Aufgaben 
auch entsprechend ausgestat
tet werden, wobei natürlich 
ständig nach Optimierungs
möglichkeiten gesucht und die 
Spezialausstattung stets auf 
dem aktuellsten Stand der 
Technik gehalten werden 
muss.

Die Terroranschläge der ver
gangenen Jahre in Europa ha
ben uns aber auch deutlich vor 
Augen geführt, dass es in na
hezu allen Fällen zunächst Kon
troll und Streifenbeamte wa
ren, die als erste mit solchen 
Extremsituationen konfron
tiert wurden. Dabei haben eini
ge sogar ihr Leben gelassen. 
Explizit für solche Fälle ausge
bildete Spezialkräfte müssen 
immer erst angefordert und an 
den Ereignisort herangeführt 

werden. Während dieses Zeit
raums sind es die „normalen“ 
Kontroll und Streifenpolizis
ten, die den Job des sogenann
ten „ersten Angriffs“ erledigen 
und selbst schwerbewaffnete 
Terroristen zumindest in 
Schach halten müssen, um 
eine weitere Gefährdung der 
Bevölkerung zu verhindern. 
Terroristen, wie wir sie noch 
aus Paris vor Augen haben, 
 lassen sich in der Regel mit  
den „normalen Mitteln“ ei 
nes Streifenbeamten nicht in 
Schach halten, denn sie sind 
meist militärisch bewaffnet 
und gehen auch entsprechend 
geschützt vor. Und genau hier 
beginnt das Problem, denn für 
solche Extremsituationen fehlt 
es vielen deutschen Polizistin
nen und Polizisten, je nach
dem, welchen Dienstherrn sie 
haben, an der erforderlichen 
 Ausstattung. 

 < Kontroll- und Streifen-
tätigkeit oft lebens-
gefährlich

Wenn die Masse unserer Poli
zisten heute immer noch mit 
Schutzwesten der Schutzklas
sen 1 und 2 in den Einsatz ge
hen müssen, in einigen Bun
desländern zum besseren 
Schutz aber bereits Westen 
mit SK 3 beschafft wurden, 
wenn manche Polizeien hoch
moderne erstklassig gepanzer
te Fahrzeuge kaufen, andere 
aber mit Modellen in den Ein
satz fahren, die schon ein H
Kennzeichen tragen dürften, 
dann zeigt das auf, wie unter
schiedlich mit dem Schutz un
serer Kolleginnen und Kollegen 
in Deutschland umgegangen 
wird. Und während in einigen 
Bundesländern die Streifen
wagenbesatzungen für be
sondere Gefahrensituationen 
bereits den direkten Zugriff  

auf schusssichere Titanhelme 
und moderne Maschinenpis
tolen mit hoher Durchschlags
kraft haben, stehen Polizistin
nen und Polizisten anderer 
Dienstherren immer noch mit 
Schirmmütze und veralteter 
Bewaffnung an Kontrollstellen, 
um nach bis an die Zähne be
waffneten flüchtigen Terroris
ten zu fahnden.  

Selbstverständlich sollen un
sere Streifenpolizisten nicht 
wie bewegungseingeschränkte 
„Robocops“ durch unsere Stra
ßen, Flughäfen oder Bahnhöfe 
laufen, aber zumindest muss 
ihnen ein unmittelbarer Zugriff 
auf hochklassige Schutzaus
stattung einschließlich schuss
sicherer Helme und auf eine in 
allen Lagen wirksame Bewaff
nung ermöglicht werden.

 < Wir brauchen aktuelle, 
einheitliche und verbind-
liche Standards

Ohne die Zuständigkeiten für 
Polizeiarbeit in unserem föde
ralistischen System auch nur 

ansatzweise infrage stellen zu 
wollen, muss aber sehr wohl 
die Frage erlaubt sein, warum 
sich die unterschiedlichen 
Dienstherren in Deutschland, 
wenn schon nicht auf eine ein
heitliche Ausstattung, dann 
aber doch zumindest auf ein
heitliche Schutzklassen und 
Standards bei der polizeilichen 
Schutzausstattung und Be
waffnung verständigen kön
nen. 

Wenn der größte Teil der Tech
nischen Richtlinien (TR), die 
 unter Mitwirkung des Polizei
lichen Instituts (PTI) bei der 
Deutschen Hochschule der 
 Polizei (DHPOL) gemeinsam 
 erarbeitet wurden, in den letz
ten drei Jahren, in denen der 
ISTerror Einzug in Europa ge
halten hat, offensichtlich kaum 
aktuelle Anpassungen erfah
ren hat, dann darf man sich 
über unterschiedliche Ausstat
tungslevel aber nicht wundern. 
Zudem sind diese Richtlinien 
nur unverbindliche Empfehlun
gen und letztlich entscheidet 
jeder Geldgeber selbst, wel
ches Schutz oder Bewaff
nungslevel er denn für ausrei
chend oder angemessen hält.

Die Innenministerkonferenz 
(IMK) muss deshalb alsbald für 
verbindliche Standards bei der 
polizeilichen Ausstattung sor
gen, die auf der Grundlage wis
senschaftlicher Expertisen, Er
probungen und Erfahrungen  
zu erarbeiten sind. Nur so er
fahren alle im Streifendienst 
eingesetzten Polizeikräfte bei 
lebensbedrohlichen Einsatz
lagen den gleichen Schutz. 
Wirtschaftliche Erwägungen 
haben dabei hinten an zu ste
hen, denn ein Polizistenleben 
ist überall gleich viel wert, egal 
welches Wappen auf der Uni
form getragen wird. 

 < Ernst G. Walter
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DPolGRedaktionsseminar in Berlin

Die Medienlandschaft 
stellt sich neu auf

Ein Vorschlag aus dem letzten 
Redaktionsseminar aufgrei
fend stellte beim diesjährigen 
Treffen der Redakteure des 
 POLIZEISPIEGELS aus Bund und 
Ländern der Pressesprecher 
des Deutschen Verkehrssicher
heitsrates (DVR) die Redakti
onsarbeit seines Verbandes 
vor. Sven Rademacher, der bis 
vor Kurzem das Magazin „DVR
Report“ mit betreute, gab den 
Teilnehmern einen Einblick in 
Aufbau und Inhalte des Heftes. 
Es liegt noch nicht lange zu
rück, dass die Zeitschrift einem 
Relaunch unterzogen wurde. 
Wie man so ein Vorhaben an
geht und über welche neuen 
Kanäle man Mitglieder und In
teressenten erreicht, legte der 
Referent ausführlich dar.

Medienkanäle wie Facebook 
und Twitter zu bedienen, ge
hört mittlerweile auch zum 
normalen Tageszeitungsge
schäft. Das wurde deutlich, als 
der Redakteurskreis die Redak
tion des Tagesspiegels besuch
te und den Polizeireporter der 
Berliner Morgenpost als Do
zenten begrüßte. Allein mit der 
gedruckten Zeitung lassen sich 
kaum noch neue Leserinnen 
und Leser gewinnen. Erst die 
Vielfalt der Angebote aus ei
nem Zeitungshaus ermöglicht 
das Überleben. Gerade der 
 SocialMediaBereich bietet in 
dem Zusammenhang die Chan
ce junge Menschen zu gewin
nen. Und da ergeht es Gewerk
schaften nicht anders als 
Zeitungen. 
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 < Unter fachkundiger Führung von Jörg Stüven (DPolG Bundespolizei
gewerkschaft) hatten die Redakteure die Gelegenheit, den neuen 
 Flughafen BER zu besichtigen.

 < Direkter Einblick ins Tagesgeschäft: Im Newsroom des Tagesspiegel
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Zukunftskongress – Migration & Integration

Rückführungen von Menschen –  
Keine leichte Pflicht
Beim „Zukunftsdialog Opti
mierung des Rückkehrmanage
ments: Gemeinsame Rechts
durchsetzung im föderalen 
Staat“ im Presse und Informa
tionsamt der Bundesregierung 
in Berlin hat DPolGBundesvor
sitzender Rainer Wendt auf die 
hohen Belastungen der Ein
satzkräfte hingewiesen, die 
mit Einsätzen im Zusammen
hang mit der Rückführung von 
Menschen in ihre Heimat be
fasst sind: „Gemeinsam mit 
den Ausländerbehörden vor 
Ort sind Einsatzkräfte der Län
der und der Bundespolizei un
mittelbar daran beteiligt, das 
ist keine leichte Aufgabe.

Deshalb ist es wichtig, insbe
sondere bei der Flugbegleitung 
Luft erfahrene und gut ausge
bildete Kolleginnen und Kolle
gen zu haben, die diese Arbeit 
machen. Davon werden wir 
noch erheblich mehr brauchen, 
denn die Zahlen steigen rasant.

Rainer Wendt: „Rückkehrma
nagement muss mit einem Ein
reisemanagement verbunden 
sein, das bedeutet konsequen
te Grenzkontrollen, eindeutige 
Identifizierung einreisender 

Personen und Zurückweisung, 
wo dies rechtlich geboten ist. 
Die Komplexität der Heraus
forderung ist riesig, der Ge
setzgeber ist in der Pflicht, die 
Vollzugsbehörden in die Lage 
zu versetzen, ihre Aufgabe zu 
erfüllen. Dazu zählt auch, dass 
alle Regierungen voll und ganz 
hinter den Einsatzkräften ste
hen!“

 < Hürden der Abschiebung

Es klingt oft recht einfach, die 
Behörde ordnet die Rückkehr 
eines nicht bleibeberechtigten 
Ausländers an, die Polizei voll
zieht. Aber in der Realität sieht 
es komplizierter aus. In vielen 
Fällen gelingt es Ausreise
pflichtigen und ihren Unter
stützern, Ausweisedokumente 

als verloren anzugeben oder 
ärztliche Atteste vorzulegen – 
beides um eine Abschiebung 
zu umgehen. Manchmal sind 
es aber auch die anordnenden 
oder ausführenden Behörden 
selbst, die aus politischen 
Gründen oder weil sie perso
nell unterbesetzt sind, Ab
schiebungen hinauszögern. 
Hinzu kommt, dass jeder Fall 
einer Einzelentscheidung be
darf.

Die Große Koalition hatte 
Handlungsbedarf gesehen.  
Im Koalitionsvertrag hieß es: 
„Zur konsequenten Rückfüh
rung nicht schutzbedürftiger 
Menschen werden wir eine 
 abgestimmte Strategie be
gründen …, die den Bereich 
Rückkehrforderung und Iden
titätsklärung einschließt

Die Zahl der freiwilligen Rück
kehrer ist jedoch auch nicht 
unerheblich. Sie ist mittlerwei
le die zahlenmäßig wichtigste 
Form der Aufenthaltsbeendi
gung geworden. Den rund 
25 000 Abschiebungen 2016 
standen rund 54 000 geförder
te freiwillige Ausreisen gegen
über. 

 < DPolGBundesvorsitzender Rainer Wendt legt beim Diskussionsforum 
die Positionen zum Rückkehrmanagement dar.

 < Jeder nach Deutschland Kommende hat Anspruch auf individuelle Prüfung seines Anliegens.
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Im Jahr 2016 wurden insgesamt 25 375 Personen abgescho-
ben, im ersten Halbjahr waren es 11 606. Ausreisepflichtig 
waren zum Stichtag 30. Juni 2017 insgesamt 226 457 Perso-
nen, davon 159 678 mit und 66 779 Personen ohne Duldung.
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Bündnis für Videoaufklärung und Datenschutz

Erfolgreicher Start der Unterschriften
aktion für Videoaufklärung in Berlin
Die Unterschriftenaktion des 
Bündnisses für Videoaufklärung 
und Datenschutz in Berlin mit 
zwei seiner Initiatoren, dem 
ehemaligen Bezirksbürgermeis
ter von Neukölln, Heinz Busch
kowsky und der DPolGBundes
frauenbeauftragten sowie 
stellvertretenden DPolGLan
desvorsitzenden Sabine Schu
mann, startete am 13. Septem
ber erfolgreich am Berliner 
Alexanderplatz. Unterstützt 
vom DPolGBundesvorsitzen
den Rainer Wendt sammelten 
die Initiatoren die ersten von 
20 000 notwendigen Unter
schriften, um ein Volksbegeh
ren auf den Weg zu bringen.

Viele Berlinerinnen und Berli
ner, die aus der Presse vom 
Start der Aktion erfahren hat
ten, kamen gezielt zum Stand 
und unterstützten das Vor
haben mit ihrer Unterschrift. 
Hinzu kamen zahlreiche Inte
ressierte aus anderen Bundes
ländern, die zwar mit ihrer Un
terschrift das Volksbegehren 
nicht unterstützen dürfen, 
aber wenigstens verbal ihren 
Zuspruch dem Bündnis über
bringen wollten.

Sabine Schumann: „Wir sind ab
solut zuversichtlich, die nötige 
Zahl an Unterschriften in kür
zester Zeit einholen zu können, 

der Zuspruch in der Berliner Be
völkerung ist immens hoch. In 
allen Gesprächen, die wir mit 
Bürgerinnen und Bürgern ge
führt haben, wurde deutlich, 
das Thema Sicherheit und 
 Videoaufklärung brennt den 
Menschen unter den Nägeln. 
Mit diesem Volksbegehren wird 
dann deutlich, was die Berline
rinnen und Berliner wünschen, 
um sich wieder sicher in ihrer 
Stadt zu fühlen. Diesem Signal 
werden sich auch andere Bun
desländer künftig nicht mehr 
entziehen können.“

Das Bündnis fordert Video
aufklärung an bis zu 50 Orten, 
die auf Grundlage der polizeili

chen Kriminalitätsstatistik der 
Hauptstadt Berlin sowohl als 
kriminalitätsbelasteter Ort 
 ausgewiesen sind als auch mit 
einem überdurchschnittlich 
 hohen Straftatenaufkommen 
dabei herausragen. Mithilfe in
telligenter Videotechnik, der 
eine Mustererkennung in der 
Software zugrunde liegt, kön
nen Gefahrensituationen ana
lysiert und blitzschnell erkannt 
werden. „Das kann ein herum
stehender Koffer sein, der nicht 
zuzuordnen ist, oder sich auf
fällig verhaltende Personen“,  
so Rainer Wendt. Sabine 
 Schumann kann sich auch 
 Lautsprecherdurchsagen vor
stellen, die bei Auslösung ei 
nes Alarms – denkbar sei das 
direkt bei der Polizei – von der 
Polizei selbst veranlasst wer
den. Eine sofortige Durch sage, 
dass die Polizei alarmiert sei, 
kann im besten Fall Straftaten 
verhindern und im schlechte
ren zur schnelleren Aufklä 
rung beitragen. 

 < Kostenschätzung liegt vor

Der rotrotgrüne Senat lehnt 
mit populistischer Darstellung 
eine „flächendeckende Video

überwachung in der Stadt“ ab. 
Die Zahl von bis zu 50 krimina
litätsbelasteten Orten in Berlin 
hält er für übertrieben und pu
bliziert mit zwar sachfremden, 
jedoch mit koalitionskonfor
men Argumenten. Innensena
tor Andreas Geisel (SPD) konnte 
sich wenigstens dazu durchrin
gen, zwei mobile Videowagen 
in einer Nacht und Nebelakti
on anzuschaffen, die ab jetzt an 
verschiedenen kritischen Orten 
im Einsatz sein sollen. Heinz 
Buschkowsky kommentierte 
dies gegenüber dem „Tages
spiegel“ mit den Worten: „Ob 
wir jetzt wirklich 50 kriminali
tätsbelastete Orte haben oder 
es nur 35 werden, ist Nebensa
che. Es sind auf jeden Fall mehr, 
als Geisel mit seinen zwei Bol
lerwagen abdeckt.“

Das Bündnis für Videoaufklä
rung und Datenschutz wird je
denfalls die gesetzlich notwen
digen Änderungen mit dem 
Volksbegehren vorantreiben 
und die geforderten Unter
schriften sammeln, damit sich 
der Senat mit den Vorschlägen 
befassen muss. Die amtliche 
Kostenschätzung der Senatsin
nenverwaltung für das Projekt 
liegt inzwischen vor: 80 Millio
nen Euro verteilt auf fünf Jah
re. Für 50 Millionen Euro kön
nen 2 500 Kameras angeschafft 
werden, fünf Millionen Euro 
sind für mehr Beschäftigte bei 
der Polizei vorgesehen. Sabine 
Schumann: „Die Zahl 2 500 Ka
meras mag im ersten Augen
blick hoch klingen. Wenn man 
aber bedenkt, dass allein am 
neuen Flughafen BER über 
3 000 Kameras installiert sind, 
ist das für eine Millionenstadt 
wie Berlin nicht viel.“ Für neun 
Millionen Euro sollen überdies 
vorhandene Anlagen und das 
Lagenzentrum der Polizei nach
gerüstet werden. 

 < Unter starker Medienaufmerksamkeit kamen viele Berlinerinnen und 
Berliner gezielt zum Stand.

 < Zwei der Initiatioren des Bündnisses, Sabine Schumann und Heinz Busch
kowsky, unterstützt von Rainer Wendt, starteten die Unterschriftenakti
on am Alexanderplatz.
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„Projekt“ zur Regeneration von Leib  
und Seele für traumatisierte Polizeibeamte

DPolGStiftung  
sucht Helfer für 
„Therapieraum Natur“

Ihr, liebe Leserinnen und Leser, 
wisst am besten, wie sehr die 
Belastungen für die Polizei in 
den letzten Jahren zugenom
men haben.

Unsere Stiftung wurde durch 
den Landesverband Bayern im 
Jahr 1997 gegründet. Welche 
Aufgaben sie heute deutsch
landweit erfüllen darf, wird 
 immer deutlicher. „Wäre sie 
nicht schon da, müsste man  
sie gründen.“ Die DPolG in 
Deutschland hat sie schon. 
Nun treten wir mit einem 
 neuen, so wie wir hoffen 
 sinnvollen Projekt an euch  
alle, die ihr dies lest, heran.

Allein die Verdoppelung der 
Zahl der Stiftungsaufenthalte 
in Lenggries und Fall zeigen, 
wie dringend notwendig unse
re Einrichtung ist. In einer Viel
zahl von Gesprächen, die wir 
führen durften, wurde immer 
deutlicher, wie sehr die Natur, 
die Ruhe und die Umgebung 
bei uns eine Hilfe zur Selbst
findung und Orientierung ge
worden ist. Auch sagen uns et
liche Besucher immer wieder: 
„Wenn ihr Hilfe braucht, rührt 
euch, wir kommen.“ 

 < Waldfläche neu gestalten

Nun kommen wir mit einem 
Aufruf.  Wir brauchen Helfer, 

um eine Fläche von 1,375 Hek
tar Wald hinter unseren Häu
sern in Fall für das neue Projekt 
„Therapieraum Natur“ unter 
Anleitung der „Bayerischen 
Staatsforsten“ und seinen Mit
arbeitern neu zu gestalten. Die 
bisherige Waldfläche ist über
wiegend eine Fichtenmonokul
tur und soll zum Spiegel eines 
Bergwaldes werden. Gut be
gehbare Wege, kinder und be
hindertengerecht, Wildsträu
cher für Insekten und seltene 
Vogelarten, verschiedenste 
Laub und Nadelbäume und 
unterschiedliche Lehrpfade sol
len gebaut, gepflanzt und an
gelegt werden. Der Wald soll 
eine Wohlfühloase für die Re
generation an Leib und Seele 
werden.   

Bitte meldet euch auf Kreis 
oder Bezirksverbandsebene,  
als Dienstgemeinschaften, auf 
Landesebene, als Urlauber und 
Pensionisten. Die Leitung wird 
ein pensionierter Förster unter 
Mitwirkung eines Forstingeni
eures (FH) und eines Forstan
wärters übernehmen. Diese 
arbeiten unentgeltlich – aber 
– sie brauchen Helfer.

Angedacht sind Gruppen von 
sechs bis acht Personen für ei
nen Zeitraum von jeweils einer 
Woche, im Herbst und Früh
jahr. Unser Haupthaus in Fall 

wird in diesen Zeiten 
für Urlauber gesperrt, 
sodass Wohnen und Verpfle
gung für die Helfer dort mög
lich und natürlich kostenlos 
sind. Fahrtkosten sind selbst zu 
übernehmen. Gern könnt ihr 
Politiker, die in der Öffentlich
keit stehen und bei solchen Ar
beiten regenerieren möchten, 
ansprechen und mitbringen.

Wer Interesse hat, meldet sich 
bitte unter der Nr.: 08042. 
972520 in unserer Geschäfts
stelle. Wir koordinieren die 
 Termine und Teilnehmer. 
 Genaue Termine sind noch 
nicht bekannt.

Da dieses Projekt auch finanzi
elle Mittel benötigt, bitten wir 
euch alle um Spenden. Die Stif
tung kann und darf aus dem 
Eigenkapital keine Mittel ent
nehmen. Wir benötigen als 
 Eigenanteil circa 65 000 Euro. 
Dies ist ein Drittel der Gesamt
kosten. Die Gelder sollten un
ter dem Namen „Therapieraum 
Natur“ gespendet werden. Die
se kommen ausschließlich dem 
Projekt zugute und eine Spen
denquittung wird ausgestellt. 
Eine Zusage für 10 000 Euro 
habe ich bereits bekommen.

Geplant ist, am „Eingang“ des 
Waldes eine Tafel aufzustellen, 
auf der Spender namentlich 

er
wähnt 

werden, die 
ab 5 000 Euro für dieses Pro
jekt „Therapieraum Natur“, 
Helfer helfen Helfern, gespen
det oder gesammelt haben. 
Auch können Baumgruppen, 
gestaltete Trocken oder 
Feuchtbiotope und Lehrpfade 
mit Namen versehen werden. 
Es gibt viel zu tun und die Ar
beit wird viele Jahre dauern, 
angepasst an den „Therapie
raum Natur“.

Wir reden nicht nur, sondern 
handeln. Eines kann ich heute 
schon sagen, ich kenne die Ge
winner des gesamten Projekts. 
Das sind wir selbst, „Die Poli
zei“. Der Wald ist später für 
alle da, alles wird dokumen
tiert und in verschiedenen For
men für die Zukunft festgehal
ten. Packen wir es an.

Bitte meldet euch und lasst 
eure Kollegen und uns nicht 
allein! Helft durch euren Ar
beitseinsatz und/oder durch 
finanzielle Unterstützung.

Es grüßt euch im Namen  
aller Helfer,

Euer   
Berend Jochem, 

Vorsitzender der Stiftung 

 < In wunderbarer 
Landschaft gelegen: 
Die Häuser der 
DPolGStiftung in 
Fall und Lenggries
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Weiterbeschäftigung über Regelaltersgrenze
Von Edmund Schuler

Freiwilliges Weiterarbeiten über die gesetzliche 
Altersgrenze hinaus ist grundsätzlich auch für 
 Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst möglich, 
aber oftmals nicht leicht durchsetzbar. In einem 
aktuellen Fall aus BadenWürttemberg würde 
eine Dienststelle einer Weiterarbeit zustimmen 
und die dafür erforderlichen Regelungen treffen, 
allerdings hat das Innenministerium den Antrag 
abgelehnt, weil die Dienststelle mehr Haushalts
stellen besetzt hat, als ihr zustehen. Die DPolG
BadenWürttemberg hat dazu eine rechtliche 
Würdigung eingeholt.

Zum 1. Juli 2014 trat das RV
Leistungsverbesserungsgesetz 
in Kraft. Damit existieren im 
Tarifbereich zwei Möglichkei
ten einer Weiterbeschäftigung 
über die Altersgrenze hinaus:

1. Alternative: Abschluss eines 
Neuvertrags

§ 33 Abs. 5 TVL eröffnet die 
Möglichkeit, nach der Beendi
gung des Arbeitsverhältnisses 
durch Erreichen der Regelal
tersgrenze (§ 33 Abs. 1 a TVL) 
durch Abschluss eines neuen 
schriftlichen Arbeitsvertrags 
weiterbeschäftigt zu werden. 
Sofern kein unbefristeter Ar
beitsvertrag vereinbart wird, 
bedarf es für ein befristetes 
Beschäftigungsverhältnis eines 
sachlichen Grundes im Sinne 
des § 14 Abs. 1 Teilzeit und Be

fristungsgesetzes. Der Arbeit
geber kann über eine solche 
Weiterbeschäftigung ohne 
Kontrahierungszwang frei 
 entscheiden. Denn durch die 
automatische Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses mit Errei
chen der Regelaltersgrenze 
steht dem Arbeitnehmer we
der ein Weiterbeschäftigungs 
noch ein Wiedereinstellungs
anspruch zu.

Die Entscheidung, ob ein 
 Beschäftigter über die Regel
altersgrenze hinaus weiter 
 beschäftigt werden soll, unter
liegt dem „freien Ermessen“ 
(nicht billiges Ermessen) des 
Arbeitgebers, welches lediglich 
von den Rechtsgrundsätzen 
und Prinzipien der Rechtsord
nung begrenzt wird (wie zum 
Beispiel dem arbeitsrechtli

chen Gleichbehandlungsgrund
satz, den Geboten von Treu 
und Glauben oder den Diskri
minierungsverboten (nach 
Breier/Dassau, TVL, § 33 Ziffer 
8.1).

2. Alternative: Anpassung  
des laufenden Vertrags

Daneben besteht nach § 41 
Satz 3 SGB VI die gesetzliche 
Möglichkeit, innerhalb des 
noch laufenden Arbeitsver
hältnisses den Beendigungs
zeitpunkt (auch mehrfach) 
 hinauszuschieben. Durch das 
Hinausschieben des Beendi
gungszeitpunkts wird kein 
neues befristetes Arbeitsver
hältnis begründet. Dadurch 
 bedarf es keines sachlichen 
Grundes für eine Befristung. 
Erforderlich ist hierfür der Ab
schluss einer vertraglichen Ver
einbarung während des noch 

laufenden Beschäftigungsver
hältnisses, in der ein neuer 
 Beendigungszeitpunkt festge
legt wird. Ein Anspruch des Be
schäftigten auf Abschluss einer 
solchen Vereinbarung besteht 
leider auch bei dieser Möglich
keit nicht.

Unser Fazit: Nicht leicht 
 durchzusetzen

„Sind die Ausführungen sach
lich begründet und nicht will
kürlich, sodass auch keine 
 Verletzung der Ermessensent
scheidung ersichtlich ist, sehen 
wir wie in diesem Fall leider 
keine rechtliche Möglichkeit 
für eine Durchsetzung einer 
Weiterbeschäftigung über die 
Regelaltersgrenze hinaus“, sag
te in Stuttgart der Landestarif
beauftragte der DPolG Baden
Württemberg, Edmund 
Schuler. 

 < Edmund Schuler

 < Urlaubsangebote

Toskana/Maremma 
Nur 25 Min. ans Meer, wunderschöne 
Strände, glasklares Wasser. Traumhafte 
Aussicht von der Terrasse in klassische 
toskanische Landschaft. Naturstein

FeWo in historischem Dorf Caldana. 
65 m2, 2 Schlafzimmer, max. 4 Pers., 
voll ausgestattet, Küche inkl. Ge
schirrsp., Tel.: 08131.260463; EMail: 
residenzacaldana@hotmail.com

OBB: Voralpenland, Kochelsee 
Loisachtal/Starnberger See, herrliche 
FeWo bis 3 Pers., PanoramaBergblick, 
verkehrsgünstige Lage BAB MÜ–GAP, 
Balkon, Vollausstattung, SatTV,  
ab 50 €/Tag, Tel.: 08856.6635

Kroatien/Dalmatien/Insel Murter 
Vermiete  großen Wohnwagen, 
ca. 30 m vom Meer, für 4–6 Pers., 
kompl. wohnfertig eingerichtet. 
 Klima/Sat, Vorzelt (mit Holzboden), 
Kühlschrank, Kochgelegenheit, Pavil
lon. Boots liegepl. möglich, Tauchba
sen auf der Insel. Brückenverb. vom 
Festl. zur Insel. Ab 30–65 € pro Tag.  
Reinhard.svjetlo@gmx.de, Tel.: 
0157.82806128 auch WhatsApp.

Ihr Inserat kommt im Rahmen des Platzangebots zum  Abdruck. 
Bitte beachten Sie:
1.  Keine gewerblichen Inserate. Wir behalten uns  Kürzungen vor.
2.  Ihre Zusendung muss mit Schreibmaschine/PC geschrieben sein und  Ihren 

 Namen mit Anschrift enthalten.  
Kein Fax! Bitte benutzen Sie das Internet/EMail.

3.  Umfang: max. 190 Buchstaben  
(30 Buchstaben i. Überschrift, 160 Buchstaben i. Text)

4.  Kosten: 20,– €; Rechnung abwarten! 
E-Mail: dpolg@dbb.de
REDAKTION POLIZEISPIEGEL, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin

< Arbeitsplatzbörse

Die DPolG unterstützt in dieser 
Rubrik die Bemühungen  aller 
 Kolleginnen und Kollegen zum 
Wechsel in ein anderes Bundes
land. Die Veröffentlichung ist kos
tenfrei. Bitte nutzen Sie für Ihre 
 Zuschrift das Internet: dpolg@
dbb.de.

Achtung: Mit Ihrer Zusendung 
stimmen Sie der Veröffent lichung 
auch im  Internet zu!

Baden-Württemberg <-> Bayern
Biete LaPo BadenWürttemberg 
(PK) und suche Tauschpartner/in 
aus LaPo Bayern. Antrag bereits 
beim Innenministerium einge
reicht. Ringtausch möglich!  
Bei Rückfragen einfach melden. 
Kontakt: Tel.: 0151.52328278  
oder florian.fi@gmx.de.
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§
Die gesetzliche  
Neuregelung der Anordnung der  
Blutentnahme bei Verkehrsdelikten
Von Prof. Dr. jur. Dieter Müller, Bautzen

Seit dem 24. August 2017 sind 
durch das „Gesetz zur effekti
veren und praxistauglicheren 
Ausgestaltung des Strafverfah
rens“ zwei für die praktische 
polizeiliche Arbeit sehr wichti
ge Änderungen in Kraft getre
ten (BGBl. 2017 Teil I, 3202).

I.  Anordnung der Blut-
entnahme gem. § 81 a 
Abs. 2 StPO

Die Neuregelung des § 81 a 
Abs. 2 Satz 2 StPO, wonach die 
richterliche Anordnung der 
Blutentnahme für die folgen
den Delikte abgeschafft wor
den ist, gilt nunmehr für die 
folgenden Delikte des Ver
kehrsstrafrechts:

1.  § 315 a Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2, 
Abs. 3 StGB – Gefährdung 
des Bahn, Schiffs und Luft
verkehrs

2.  § 315 c Abs. 1 Nr. 1 a StGB 
– Gefährdung des Straßen
verkehrs

3.  § 316 StGB – Trunkenheit im 
Verkehr

Dem § 81 a Abs. 2 wird folgen-
der Satz angefügt: „Die Entnah-
me einer Blutprobe bedarf ab-
weichend von Satz 1 keiner 
richterlichen Anordnung, wenn 
bestimmte Tatsachen den Ver-
dacht begründen, dass eine 
Straftat nach § 315 a Abs. 1 
Nr. 1, Abs. 2 und 3, § 315 c Abs. 1 
Nr. 1 Buchstabe a, Abs. 2 und 3 
oder § 316 des Strafgesetz-
buchs begangen worden ist.“

Juristische Konsequenzen

1. Es ist ausschließlich für die 
genannten drei Delikte nicht 
mehr erforderlich, einen Richter 
zu kontaktieren. Auch die Not
wendigkeit für eine bislang gel
tende Dokumentationspflicht 
für Anrufe bei einem Gericht ist 
entfallen. Für diese drei Delikte 
ist daher mit der erfolgten Ge
setzesänderung bei Anordnun
gen der Blutentnahme die 
 zuvor noch abzuprüfende 
 Voraussetzung der Gefahr im 
Verzug nicht mehr relevant.

2. Es ist seit der letzten Ent
scheidung des Bundesverfas
sungsgerichts zur Anordnungs

kompetenz bei § 81 a Abs. 2 
StPO unklar, ob zwischen der 
Anordnungskompetenz der 
Staatsanwaltschaft und derje
nigen der Ermittlungspersonen 
(sprich: Polizeibeamte) eine hie
rarchische Rangfolge existiert; 
denn „auch die Nichterreich
barkeit des staatsanwaltschaft
lichen Bereitschaftsdienstes 
führt nicht zu einem verfas
sungsrechtlich gebotenen Be
weisverwertungsverbot. Da 
nach § 81 a StPO sowohl die 
Staatsanwaltschaft als auch 
die ermittelnden Polizeibeam
ten bei Gefahr im Verzug die 
Befugnis zur Anordnung einer 
Blutentnahme haben, ist deren 
Ergebnis unabhängig von der 
einfachrechtlichen Frage ver
wertbar, ob und gegebenen
falls unter welchen Voraus
setzungen die Eilkompetenz 
vorrangig durch die Staatsan
waltschaft wahrzunehmen ist“. 
(BVerfG, Nichtannahmebe
schluss vom 24. Februar 2011 
– 2 BvR 1596/10, juris)

Das Bundesverfassungsgericht 
lässt mit dieser Formulierung 
die Frage eines hierarchischen 
Verhältnisses zwischen Staats
anwaltschaft und Polizei aus
drücklich offen und distanziert 

sich dadurch insoweit von einer 
früheren Entscheidung, wonach 
„eine Anordnungskompetenz 
der Staatsanwaltschaft und – 
nachrangig – ihrer Ermittlungs
personen“ besteht. (BVerfG, 
Stattgebender Kammerbe
schluss vom 12. Februar 2007 
– 2 BvR 273/06, Rn. 17, juris)

3. Bis zu einer generellen Klä
rung einer etwaigen hierarchi
schen Rangfolge durch die Jus
tiz, müssen Polizeibeamte bei 
ihrer zuständigen Staatsan
waltschaft abklären (lassen), 
wie bei einer Anordnung der 
Blutentnahme künftig zu ver
fahren ist. 

Für den Bereich des Freistaates 
Sachsen hat die Generalstaats
anwaltschaft gegenüber dem 
Verfasser dieses Beitrags weni
ge Tage nach Inkrafttreten der 
Neuregelung bereits schriftlich 
erklärt, dass in Sachsen seit de
ren Inkrafttreten kein Staats
anwalt mehr kontaktiert wer
den muss, sondern dass 
Polizeibeamte im Bedarfsfall, 
das heißt, wenn der Beschul
digte nicht mit einer freiwilli
gen Blutentnahme einverstan
den ist, selbstständig eine 
Blutentnahme anordnen dür
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§§fen. Eine ähnliche Regelung ist 
für fast alle Bundesländer zu 
erwarten. 

An diesem Vertrauensbonus 
wird deutlich, dass Staatsan
wälte es den Polizeibeamten 
sehr wohl zutrauen, einen An
fangsverdacht einer Verkehrs
straftat, der nach § 152 Abs. 2 
StPO immer dann gegeben ist, 
wenn zureichende tatsächliche 
Anhaltspunkte vorliegen, auch 
ohne die Hilfe eines Volljuris
ten rechtlich korrekt beurteilen 
zu können.

II.  Anordnung der Blutent-
nahme gem. § 46 OWiG 
i. V. m. § 81 a Abs. 2 StPO

Als weitere Neuregelung gilt 
diejenige des § 46 Abs. 4 
OWiG, dass die richterliche An
ordnung der Blutentnahme 
auch für die folgenden Delikte 
des Ordnungswidrigkeiten
rechts abgeschafft worden ist:

1. § 24 a StVG – 0,5Promille
Regelung

2. § 24 c StVG – Alkoholverbot 
für Fahranfänger

Nach § 46 Abs. 4 Satz 1 wird 
folgender Satz eingefügt: „Die 
Entnahme einer Blutprobe be-
darf abweichend von § 81 a 
Abs. 2 Satz 1 der Strafprozess-
ordnung keiner richterlichen 
Anordnung, wenn bestimmte 
Tatsachen den Verdacht be-
gründen, dass eine Ordnungs-
widrigkeit nach den 24 a und 
24 c des Straßenverkehrsgeset-
zes begangen worden ist.“

Juristische Konsequenzen

1. Auch bei diesen beiden De
likten entfällt nunmehr kom
plett die Anordnung der Blut
entnahme durch den Richter, 
das heißt kein Richter muss 
mehr kontaktiert werden. Eine 
polizeiliche Dokumentations

pflicht hinsichtlich früher not
wendiger Anrufe bei dem zu
ständigen Gericht entfällt 
nunmehr ebenso.

2. Für die Anordnung der Blut
entnahme galt schon bisher 
die Vorschrift des § 46 Abs. 2 
OWiG, wonach die Verfol
gungsbehörde für die Anord
nung der Blutentnahme bei 
Gefahr im Verzug anstatt der 
Staatsanwaltschaft neben  
den Ermittlungspersonen der 
Staatsanwaltschaft (Polizei) 
zuständig ist.

Die Art der Verfolgungsbehör
de ist allerdings in den Bun
desländern unterschiedlich 
 geregelt, weil in den meisten 
Bundesländern zwar eine zen
trale Bußgeldbehörde der Poli
zei zuständig ist (zum Beispiel 
Bayern, Brandenburg, Thürin
gen), in anderen Bundeslän
dern aber eine rein kommunale 
Zuständigkeit besteht (zum 

Beispiel Hamburg, Niedersach
sen, NRW, Sachsen). Diese 
kommunalen Behörden (zum 
Beispiel Amtsleiter der Ord
nungsämter) sind nunmehr 
ebenso zuständig für die An
ordnung wie die Ermittlungs
personen der Staatsanwalt
schaft (Polizei).

Eine Rangfolge zwischen Ver
folgungsbehörde und Polizei 
existiert laut OWiG und Recht
sprechung nicht, sodass bei 
den beiden Ordnungswidrig
keiten der §§ 24 a, 24 c StVG 
jeder Polizeibeamte eine Blut
entnahme anordnen darf, der 
Ermittlungsperson der Staats
anwaltschaft ist. In einigen 
Bereichen existieren jedoch 
abweichende Regelungen, 
 sodass man sich als Polizei
beamter vor Ort bei Staats
anwaltschaft und Verfol
gungs behörde nach der 
geltenden Anordnungs 
praxis erkundigen muss. 
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FAACMILORangeTaktik und Schießtrainingssimulatoren

Im Ernstfall schnell entscheiden
Nahezu unbegrenzte Möglich
keiten im Training des takti
schen Verhaltens sowie der 
schießtechnischen Ausbildung 
von Polizeibeamten offerieren 
die hochmodernen, interakti
ven MILORangeSchießtrai
ningssimulatoren des führen
den USHerstellers FAAC. Mit 
diesen komplexen Schulungs
anlagen ist alles machbar: Von 
der Verwendung nicht tödlicher 
Einsatzmittel wie OCSpray 
oder EMS (Einsatzmehrzweck
stock) über das taktische Vorge
hen im Team mit Laserwaffen 
bis hin zum Training im schar
fen Schuss. Hier erfahren Sie 
mehr.

„Einige panische Büroange
stellte stürmen uns wild gesti
kulierend und kreischend ent
gegen, als wir am Tatort einer 
vermuteten Geiselnahme ein
treffen. Mein Kollege und ich, 
ausgestattet mit unseren 
Heckler&KochP30Dienst

pistolen, betreten den Haupt
eingangsbereich des Büroge
bäudes und erkunden langsam 
voranschreitend bei gegensei
tiger Deckung die langen, men
schenleeren Korridore. In ei
nem der vielen Büros auf dem 
langen Flur entdecken wir eine 
weinende Frau, die sich unter 
ihrem Schreibtisch versteckt 
hält und uns Handzeichen gibt, 
wo sich ein Aggressor aufhal
ten soll. Plötzlich sehen wir ei
nen Täter, der mit einer Lang
waffe sein Gegenüber bedroht. 
Auch nach deutlicher Anspra
che und Kommandos, die Waf
fe unverzüglich abzulegen, 
scheint er weiterhin unmiss
verständlich gewillt zu sein, 
den verängstigten Büroange
stellten ins Jenseits zu beför
dern. Unverzüglich strecken 
wir ihn mit einem gezielten 
Beinschuss zu Boden, als im 
gleichen Augenblick hinter un
serem Rücken das Feuer aus 
einer AK47 eröffnet wird. Wir 

haben einen weiteren Bewaff
neten fahrlässig übersehen …!“ 
Dies war nur die Schilderung 
einer kurzen Sequenz von Hun
derten von taktischen Einsatz
szenarioVideos für die Polizei
ausbildung, die standardmäßig 
im MILORangeSimulator ar
chiviert sind. Wer schon einmal 
in solch einem 300Grad
Schießkino komplexe Szenari
en bei ständig wechselnden 
Situationen/Gefahrenlagen 
und voller Geräuschkulisse bei
spielsweise in Teamarbeit mit 
einem weiteren Kollegen unter 
Einsatz verbaler Kommunikati
on und der Taschenlampe in 
der Dunkelheit bewältigt hat, 
wird wissen, wie der Adrenalin
pegel und Puls steigt, auch 
wenn es sich „nur“ um ein vir
tuelles Training handelt. Je 
nach Entscheidung und Verhal
ten des Trainierenden ändert 
sich der Ablauf des Szenarios 
und höchste Realitätsnähe 
wird dadurch geboten, dass 

Aggressoren natürlich auch 
Schutzwesten oder Spreng
stoffgürtel tragen können, zwi
schen weicher und harter De
ckung unterschieden sowie die 
„Ballistik“ der jeweils einge
setzten Dienstwaffe berück
sichtigt wird. Die Interaktion 
könnte sogar durch das Inte
grieren einer steuerbaren, 
 zurückfeuernden Paintball 
Anlage in die ohnehin schon 
realitätsnahen Szenarien mit 
hoher Stressbelastung auf die 
Spitze getrieben werden. 

 < Lichtjahre entfernt von 
Opas Schießkino

Das bereits 1971 gegründete, 
international tätige USUnter
nehmen FAAC Incorporated 
aus Ann Arbor, Michigan, hat 
im Bereich der „Schießkinos“ 
Maßstäbe gesetzt und ist seit 
1994 der am schnellsten wach
sende Anbieter von derartigen 
Anlagen für den behördlichen 

 < Wahl der Mittel: Im Simulator kann mit 
allen typischen Einsatzwerkzeugen, 
passend zur Verhältnismäßigkeit der 
Situation, gearbeitet werden. Hierbei 
reicht das Spektrum von OCSpray, Ein
satzmehrzweckstock und Elektroscho
cker/Taser über Dienstpistole bis hin zu 
Maschinenpistole oder Sturmgewehr. 
Selbst die kombinierte Nutzung von 
Schusswaffe und Taschenlampe bei 
widrigen Lichtverhältnissen ist möglich.
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Gebrauch in den USA. In der 
Heimat werden MILORange
Systeme auch von den Teil
streitkräften der U.S. Army für 
die Ausbildung und die Vorbe
reitung auf den Auslandsein
satz verwendet. FAAC Inc. 
 offeriert eine breite Palette  
an verschiedenen Simulations
systemen, wobei Service und 
maßgeschneiderte Lösungen 
stets im Vordergrund stehen, 
was dafür sorgt, dass man 
auch im Rest der Welt und in 
Europa immer mehr Marktan
teile erobert. So werden rund 
50 Simulatoren von der Polizei 
in BadenWürttemberg seit 
bald 15 Jahren mit Erfolg ein
gesetzt und auch bei unserem 
kleinen Nachbarn Luxemburg 
oder in Skandinavien wurden 
sie eingeführt. Die gesamte 
MILORangeBaureihe für den 
polizeilichen Gebrauch besteht 
aus sechs verschiedenen Lö
sungen/Ausbaustufen 

 < Technik, die begeistert

Am Beispiel eines computer
gesteuerten, videobasierten 
MILORangeTheaters mit pri
märem Laserwaffeneinsatz be
schreiben wir hier kurz Aufbau 
und Technik eines solchen Si
mulators, der in zwei verschie
denen Versionen als Theater 
180 und Theater 300 offeriert 
wird. Der wesentliche Unter
schied besteht darin, dass man 
mit drei Leinwänden in einem 
180Grad oder mit fünf Lein
wänden in einem 300Grad
Umfeld in sehr realitätsnahen 
Szenarien agieren kann. Der 
Theater300Simulator besteht 
somit also aus dem kompletten 
Computersystem mit Kontroll
station, fünf Projektoren, fünf 
Leinwänden, einem Surround
SoundSystem, einem achtspu
rigen LasertrefferDetektorsys
tem sowie zwei kompletten 
TrainingswaffenSätzen mit 
Laserzielgeräten für Dienstwaf
fen, Elektroschockgeräten (Ta
ser), Pfefferspray und Taschen
lampenFiltern (für das Training 
bei widrigen Lichtverhältnissen 
in der Dunkelheit) sowie Halte
rungen und Kabeln für alle Sys
temkomponenten. Nahezu jede 

originale Dienstwaffe von der 
Pistole über die MP bis zum 
Sturmgewehr kann genutzt 
werden. Es wird lediglich ein 
LaserPointerLauf eingebaut. 
Die Repetierfunktion wird durch 
Magazine mit CO2Kartuschen 
und speziellem Ventilsystem 
realisiert. Zudem können Zu
führstörungen simuliert wer
den, wodurch der Stresslevel im 
Szenario nochmals steigt, weil 
man einstudierte Störungsbe
seitigungsDrills automatisiert 
abrufen muss. An einer Ladesta
tion können die Magazine blitz
schnell wieder gefüllt werden. 
Das System kann von einem ein

zelnen Ausbilder mit einem 
TouchscreenMonitor oder ka
bellosem Tablet gesteuert wer
den und bis zu 16 Schüler kön
nen in einem Einzeldurchgang 
im Simulator teilnehmen.

 < Wahl der Mittel

Je nach Bedrohungslage kann 
der trainierende Polizeibeamte 
im Szenario über die Nutzung 
unterschiedlicher Einsatzmittel 
entscheiden. Handelt es sich 
„nur“ um einen unbewaffne
ten Aggressor unter Alkohol 
oder BTMEinfluss, den ich de
eskalierend runtersprechen 
kann? Steigt sein Aggressions
verhalten und muss ich von 

OCSpray oder EMS Gebrauch 
machen? Oder zückt er plötz
lich ein Messer und bewegt 
sich in der Nahdistanz rasch 
auf mich zu, sodass ich aus Ei
genschutz von der Dienstwaffe 
Gebrauch machen muss?

 < Auch mit Pulverdampf

Das Spektrum des Systems wird 
erheblich dadurch erweitert, 
dass man auch mit den origina
len Dienstwaffen im scharfen 
Schuss trainieren kann. Reali
siert wird das durch eine sensi
ble, thermale Treffererkennung, 
die den Einschlag/Treffpunkt 

der „heißen“ Projektile exakt 
identifizieren kann. Unabhängig 
davon, ob man nun mit Laser 
oder im scharfen Schuss arbei
tet, ein wesentlicher Vorteil der 
taktischen Weiterbildung im 
Simulator besteht darin, dass 
man sehr genau die Perfor
mance jeden einzelnen Auszu
bildenden nachvollziehen und 
bewerten kann. Nach Beendi
gung eines Szenarios, in dem 
auch der Trainierende selbst 
und seine Handlungen auf Vi
deo festgehalten werden kön
nen, erfolgt durch den Instruk
tor das „Debriefing“ – also die 
detaillierte Analyse der Hand
lungsabläufe. Hierbei können 
auf den Leinwänden alle Fehl

schüsse und Treffer mit Halte 
und Treffpunkt sowie exakter 
Zeitangabe angezeigt werden, 
was äußerst aufschluss und 
lehrreich ist. 

 < Lehrmaterial nach Maß

Wem die Hunderte von existie
renden StandardVideofilmen 
in der MILOMediathek nicht 
genug sind, die ein äußerst 
breites Spektrum an taktischen 
Szenarien und „Spezialitäten“ 
wie Amoklagen, Drohnenbe
kämpfung und Nachtsimulatio
nen abdecken, der wird nicht 
im Stich gelassen. Die Experten 
des MILOStudios fertigen auf 
Kundenwunsch maßgeschnei
derte Videos an. Sie kommen 
vor Ort angereist, um individu
elles Lehrmaterial zu produzie
ren, wobei den Möglichkeiten 
kaum Grenzen gesetzt sind. So 
können bestimmte Lokalitäten, 
die aufgrund eines hohen Kri
minalitätsaufkommens oder 
von zukünftigen Veranstaltun
gen als Hochrisikoareale einge
stuft oder prognostiziert wer
den, gefilmt werden, um sie für 
die maßgeschneiderte, höchst 
effektive Ausbildung zu nutzen.

 < Fundamente des 
 sauberen Schusses

Neben den videobasierten Sze
narios zur Schulung taktisch 
korrekter Verhaltens und Vor
gehensweisen können MILO
RangeSimulatoren auch mit 
computeranimierten Zielmedi
endarstellungen in einer riesi
gen Auswahl an Kombinations
möglichkeiten aufwarten, mit 
denen die reinen Schießfertig
keiten trainiert werden. Jede 
im Computer registrierte Waf
fe kann auf das Auge des indi
viduellen Schützen einjustiert 
werden und die Resultate von 
unzähligen Taktik/Schießfer
tigkeitsDurchgängen und 

 < Neben der Schulung des taktischkorrekten Verhal
tens im SzenarioTraining kann durch die grafische 
Zielmediendarstellung in einer beeindruckenden 
Vielfalt auch die reine Schießfertigkeit und technik 
des Auszubildenden verbessert werden.

 < Instruktor im Kontrollraum: Im Vergleich zu anderen Trainingsmöglich
keiten offeriert der Simulator vor allem auch den Vorteil einer analyti
schen, objektiven Beurteilung des taktischen Verhaltens in einem sehr 
sicheren Umfeld.
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Schützen können gespeichert 
werden. 

 < Kosten-Nutzen-Relation

Selbstverständlich ist solch ein 
Simulator nicht für kleines Geld 
zu haben (Preise auf Anfrage). 
Aber wenn man bedenkt, wel
che Kosten man für Schieß
standbau, reale Einsatzszena
rios mit Komparsen, scharfer 
oder FXMunition einsparen 
kann, relativiert sich die Inves
tition recht schnell. Natürlich 
kann und soll solch ein Trai
ningssystem nicht den schar
fen Schuss ersetzen, es ist aber 
eine ideale Ergänzung gerade 
im Bereich der taktischen Aus
bildung. Zudem wird höchste 

Sicherheit für alle Beteiligten in 
realitätsnahen Einsatzszenari
en geboten und vor allem ist 
ein MILORangeSimulator ein 
sehr gutes Werkzeug, um die 
Leistungsfähigkeit eines Schüt
zen in taktischen Lagen unter 
Hochstress möglichst objektiv 
beurteilen zu können. 

 < Probieren geht über 
 studieren

Wer persönlich einmal einen 
MILORangeSchießtrainings
simulator nach vorheriger 
Termin absprache in deutschen 
Landen ausprobieren möchte, 
wird auch nicht enttäuscht 
werden. Viele Demonstratio
nen wurden in der Vergangen

heit beispielsweise schon beim 
LKA Stuttgart durchgeführt. 
Seit April dieses Jahres existiert 
im „Meadow Bridge“Training
scenter in Trebur bei Frankfurt 
am Main eine offizielle Demo 
und Testanlage mit Laser und 
Scharfschussfunktion. Dort 
werden verschiedene Schu
lungsprogramme  offeriert und 
zur Kundschaft zählen Perso
nenschützer des BKA und der 
EZB. Vor Ort ist beispielsweise 
auch ForceonForceTraining 
„Mann gegen Mann“ mit dem 
laserbasierten LACSSystem in 
einem HäuserkampfGebäude 
möglich, wobei auch Ausbil
dungsinhalte des taktischen 
Verhaltens rund um Fahrzeuge 
vermittelt werden können. 

 Zudem stehen in Berlin eine 
weitere stationäre LaserDemo
Anlage sowie ein mobiler Laser
Simulator zur Verfügung. Wei
tere Informa tionen in deutscher 
Sprache  findet man auch unter: 
www.schiesskino.net. 

Offizieller Ansprechpartner  
für Verkauf, Service und 
 Support in Europa ist die  
Firma poolmedia, Am kleinen 
Wannsee 5c, 14109 Berlin,  
Telefon: +49(0)30.13882210,  
Fax: +49(0)30.13882207,  
w.nothnagel@poolmedia.de.  
 
Weitere Informationen erhält 
man auch unter: www.faac.com, 
www.milorange.com sowie 
www.lacssystems.com. 

 < Die Entscheidungen und Handlungen des Schülers, 
der solo oder auch im Team agieren kann, haben 
im „virtuellen Einsatz“ unmittelbare Auswirkun
gen auf den weiteren Ablauf des Szenarios.

 < Lehrreiches Lichtspiel: Die praxisorientierte Schießaus
bildung in einem MILORangeTheater300Simulator ist 
sehr komplex und kann je nach Szenario hinsichtlich 
Schwierigkeitsgrad und Stresslevel gesteigert werden.
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Eine erste Bewertung des Zweiten Gesetzes zur Stärkung der 
Verfahrensrechte des Beschuldigten im Strafverfahren*

Vernehmungen werden nicht einfacher
Von Kriminaldirektor Werner Märkert, Hochschule der Polizei RheinlandPfalz

Nachdem das Erste Gesetz zur 
Stärkung der Verfahrensrech
te von Beschuldigten im Straf
verfahren vom 2. Juli 20131 
vordergründig die Optimie
rung von Übersetzungs und 
Dolmetscherleistungen sowie 
die dadurch notwendigen Be
lehrungen regelte, beschreibt 
das Zweite Gesetz nun weite
re Gesetzesänderungen, die 
auch ihren Ursprung in EU
Richtlinie 2013/48 haben. Die 
Umsetzung dieser Richtlinie 
sollte durch alle Mitgliedstaa
ten eigentlich bis zum 27. No
vember 2016 erfolgen2. Am 
22. Juni 2017 wurde dann 
schließlich der Gesetzesent
wurf in der zweiten und drit
ten Beratung im Bundestag 
mit den Stimmen der Regie
rungskoalition und mit den 
Stimmen der Fraktion Die Lin
ke angenommen. 

Im Folgenden werden die 
Regelungen mit einem deut
lichen Bezug zur polizeilichen 
Vernehmung kurz erläutert 
und vom Verfasser bewertet. 

 < Wesentliche Änderungen 
der Strafprozessordnung

Änderung des § 58 Abs. 2 StPO 
(Anwesenheits- und Benach-
richtigungsrecht des Verteidi-
gers bei Wiedererkennungs-
verfahren)

1 BGBL. I 2013 Nr. 34 vom 5. Juli 2013 
S. 1 938

2 Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie

Dem § 58 Abs. 2 StPO werden 
folgende Sätze angefügt:  
„Bei einer Gegenüberstellung 
mit dem Beschuldigten ist dem 
Verteidiger die Anwesenheit ge-
stattet. Von dem Termin ist der 
Verteidiger vorher zu benach-
richtigen. Auf die Verlegung ei-
nes Termins wegen Verhinde-
rung hat er keinen Anspruch.“

Die generelle Benachrichti
gungspflicht geht über den 
Art. 3 der EURichtlinie 
2013/48 hinaus, der eine sol
che Pflicht nicht vorsieht. Zu
künftig wird das Benachrichti
gungs und Anwesenheitsrecht 
des Verteidigers durch die noch 
derzeit gültige Verweisung3 in 
§ 163 Abs. 3 StPO auf § 58 StPO 
auch für das polizeiliche Wie
dererkennungsverfahren4 gel
ten. Diese neue Regelung 
kommt dem Wunsch vieler 
Verteidiger nach mehr Trans
parenz entgegen, da ihrer Mei
nung nach die Ergebnisse eines 
polizeilich veranlassten „ers
ten“ Wiedererkennens des Be
schuldigten mit Zeugen in der 
Hauptverhandlung nicht au
thentisch reproduzierbar sind5. 

Wenngleich die Begründung 
zum Gesetzesentwurf die An
wendung auf Wahllichtbildvor
lagen und bei einem „sponta 
nen Wiedererkennen“ aus
schließt, so wird es meines Er
archtens strittig zu diskutieren 
sein, ob die Ermittlungsbehör
den einen Verteidiger zum Bei
spiel auch vor der Erstellung 
einer sequenziellen Videoge
genüberstellung benachrichti

3 Voraussichtlich wird § 163 Abs. 3 StPO durch 
BT DS 18/11722 (Gesetzesentwurf zur effek
tiveren und praxistauglicheren Ausgestal
tung des Strafverfahrens) geändert.

4  Vernehmungs und Identifizierungsgegen
überstellung

5  Drucksache 18/12830 IV Nr. 1: Das Anwe
senheitsrecht des Verteidigers beinhaltet 
kein Anwesenheitsrecht des Verteidigers 
bei der Vernehmung des Wiedererken
nungszeugen. 

gen müssen. Interessant wird 
auch die Beurteilung sein, 
wenn ein Verteidiger im ge
richtlichen Verfahren seine 
fehlende Teilnahme an einem 
verdeckten Verfahren angreift. 

Ungeachtet dessen, wie oder 
mit wem6 das Wiedererken
nungsverfahren durchgeführt 
wird, werden sich die Ermitt
lungsbehörden darauf einstel
len müssen, das Verfahren 
selbst und insbesondere die 
entscheidende Wiedererken
nungssituation besser als bis
her zu dokumentieren. 

Zusätzlich ist noch Art. 3 Abs. 5 
und 6 der EURichtlinie 2013/48/ 
EU zu beachten, weil nur unter 
außergewöhnlichen Umstän
den von den vorgegebenen An
wesenheits und Benachrichti
gungsrechten abgewichen 
werden darf. Liegen solche Um
stände vor, müssen sie nach
vollziehbar belegt und sorgfäl
tig dokumentiert werden.

Änderung des § 114 b Abs. 2 
Satz 1 Nr. 6 StPO und § 114 c 
Abs. 1 StPO – Benachrichti-
gung eines Angehörigen oder 
einer Vertrauensperson von 
der Verhaftung 

Vor den Wörtern „gefährdet 
wird“ wird das Wort „erheb-
lich“ eingefügt. 

Durch diese Änderung soll die 
Einschränkungsmöglichkeit re
duziert werden, ab der man ei
nem verhafteten Beschuldig
ten die Benachrichtigung eines 
Angehörigen7 oder einer Ver
trauensperson versagen kann. 
Da die Entscheidung hierüber 

6  Zum Beispiel Opferanwalt, psychosoziale 
Prozessbegleitung

7  Hierunter sind nicht nur Verwandte im 
Sinne von § 52 StPO, sondern auch weiter 
entfernte Verwandte erfasst.

beim Richter liegt, hat diese 
Änderung keine nennenswerte 
Auswirkung auf die Polizei. 
Inwieweit die fast nicht mess
bare Schwellenhebung von 
„gefährdet“ zu „erheblich ge
fährdet“ praktische Auswir
kungen haben wird, bleibt ab
zuwarten. Auf jeden Fall wird 
durch diese Änderung der Aus
nahmecharakter der Unterlas
sung der Benachrichtigung be
tont und die Polizei muss sich 
darauf einstellen, die hierzu 
benötigten Fakten schon sehr 
frühzeitig zu ermitteln und zu 
dokumentieren. 

Änderung des § 136 StPO – 
Unterstützungspflicht bei der 
Verteidigerkonsultation

Dem Abs. 1 Satz 2 werden die 
Sätze 3 und 4 angefügt: 
„Möchte der Beschuldigte vor 
seiner Vernehmung einen Ver-
teidiger befragen, sind ihm In-
formationen zur Verfügung zu 
stellen, die es ihm erleichtern, 
einen Verteidiger zu kontaktie-
ren. Auf bestehende anwaltli-
che Notdienste ist dabei hinzu-
weisen.“ 

Diese Änderung beschreibt 
über die Verweisung in § 163 a 
Abs. 4 Satz 4 StPO nunmehr 
gesetzlich ausdrücklich die Ver
pflichtung für den Vernehmen
den, einem Beschuldigten vor/
bei einer polizeilichen Verneh
mung den Kontakt mit einem 
Verteidiger seiner Wahl nicht 
nur zu ermöglichen, sondern 
ihm dabei auch behilflich zu 
sein. Der dazu hilfreiche Auf
bau anwaltlicher Not oder Be
reitschaftsdienste sollte durch 
die Anwaltskammern auch in 
ländlichen Bezirken eingeleitet 
werden, zumal es den Ermitt
lungsbehörden untersagt ist, 
auf die Konsultation eines be
stimmten Verteidigers hinzu

… UTQUE ANTEHAC FLAGITIIS 
ITA TUNC LEGIBUS LABORABATUR

Früher litten wir an Verbrechen, 
heute leiden wir an Gesetzen

 Tacitus, Annalen 3,25

* Bundestag Drucksache 18/9534 vom 
5. September 2016 mit dem dazugehö
rigen Beschluss und Bericht des Ausschus
ses für Recht und Verbraucherschutz: 
Drucksache 18/12830 vom 21. Juni 2017 
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wirken8. In der DS 18/128309 
wird ferner darauf hingewie
sen, dass ein Hinweis nicht 
ausreichend ist, dass der Be
schuldigte bei der Kammer 
 Namen und Kontaktdaten 
 erfragen kann. 

Änderung des § 163 a StPO – 
Anwesenheits- und Fragerecht 
des Verteidigers sowie Be-
nachrichtigungspflicht 

§ 163 a Abs. 4 StPO wird 
wie folgt geändert: In Abs. 4 
Satz 2 soll die Angabe „§ 136 
Abs. 1 Satz 2 bis 4 StPO“ durch 
die Wörter „136 Abs. 1 Satz 2 
bis 6 StPO“ ersetzt werden. 

Folgender Satz soll Abs. 4 ange-
fügt werden: „§ 168 c Abs. 1 
und 5 StPO gilt für den Verteidi-
ger entsprechend“ 

Ein Anwesenheitsrecht hatte 
ein Verteidiger gemäß § 168 c 
Abs. 1 StPO bisher nur bei rich
terlichen und gemäß § 163 a 
Abs. 3 Satz 2 in Verbindung 
mit § 163 c Abs. 1 StPO bei 
staatsanwaltschaftlichen Ver
nehmungen. Die nunmehr 
vorgesehenen Änderungen 
zeigen durch die Verweisung 
in § 163 a Abs. 4 StPO auf 
§ 168 c Abs. 1 und 5 StPO, dass 
jetzt das Anwesenheits und 
Mitwirkungsrecht des Vertei
digers auch für polizeiliche 
Vernehmungen gilt. Voraus
setzung ist jedoch, dass die 
Ermittlungs behörden beab
sichtigen, eine  formelle 
 Beschuldigtenvernehmung 
durchzuführen. 

Eine ausdrückliche Belehrung 
des Beschuldigten über dieses 
Anwesenheits und Fragerecht 
ist nicht vorgesehen. In der 
Schweiz hingegen müssen seit 
dem 1. Januar 2011 alle Be
schuldigten10 explizit darauf 
hingewiesen werden, dass der 
Anwalt bereits bei der ersten 

8  Stefan Conen, Rechtsanwalt, Mitglied im 
Vorstand der Vereinigung Berliner Straf
verteidiger, in seiner Stellungnahme bei 
der Expertenanhörung am 14. Dezember 
2016 zum Gesetzesentwurf der Bundes
regierung

9  Seite 6
10  Allgemeine Belehrungsverpflichtungen für 

Beschuldigte gemäß § 158 schwStPO 

polizeilichen Vernehmung an
wesend sein darf11. 

Änderung des § 168 b StPO – 
Protokollierung der Anwesen-
heit eines Verteidigers und der 
Entscheidung des Beschuldig-
ten

Dem Abs. 2 wird folgender 
Satz angefügt: „Wird über die 
Vernehmung des Beschuldigten 
kein Protokoll gefertigt, ist die 
Teilnahme eines Verteidigers an 
der Vernehmung aktenkundig 
zu machen.“

Gemäß § 168 b Abs. 2 Satz 1 
StPO soll über die Vernehmung 
eines Beschuldigten ein Proto
koll aufgenommen werden. 
Dieses Protokoll muss jedoch 
unverändert auch die gefor
derten Inhalte des § 168 a 
Abs. 1 StPO haben. Durch die 
Ergänzung wird festgelegt, 
dass die Anwesenheit eines 
Verteidigers bei einer Verneh
mung auch dann aktenkundig 
gemacht werden muss, wenn 
kein Protokoll gefertigt wird. 
Solche Fälle sind denkbar, 
wenn Vernehmungen im Bei
sein eines Verteidigers zum 
Beispiel im Rahmen einer 
Durchsuchung, Tatrekonstruk
tion oder an einem Tatort 
durchgeführt werden und eine 
zeitgleiche Protokollierung 
nicht möglich ist. Damit ist je
doch keine verpflichtende Fer
tigung eines späteren schrift
lichen Protokolls verbunden 
oder gar die generelle und ver
pflichtende Anwesenheit eines 
Verteidigers bei jeder Beschul
digtenvernehmung. 

Dem Abs. 3 wird folgender 
Satz angefügt: „Dies gilt auch 
für die Entscheidung des Be-
schuldigten darüber, ob er vor 
seiner Vernehmung einen von 
ihm zu wählenden Verteidiger 
befragen möchte.“ 

Auch diese Änderung betrifft 
eine Dokumentationspflicht, 
die gemäß § 168 b StPO für alle 

11  § 159 Abs.1 Schweizer StPO „Bei polizeili
chen Einvernahmen hat die beschuldigte 
Person das Recht, dass ihre Verteidigung 
anwesend sein und Fragen stellen kann.“

Ermittlungsbehörden und da
mit auch für polizeiliche Ver
nehmungen gilt. Die Belehrung 
hat in „einfacher Sprache“ zu 
erfolgen und sollte auch die 
möglichen Folgen eines Ver
zichts12 auf dieses Recht ent
halten13. Hier wird auf das 
 Urteil des EGMR „Salduz vs. 
Türkei“ vom 27. November 
200814 verwiesen, wonach 
schutzbedürftige Beschuldig
te15 vor einer Verzichtserklä
rung eine Rechtsberatung in 
Anspruch nehmen können. 
Meines Erachtens wird es not
wendig werden, nicht nur den 
Verzicht des Beschuldigten auf 
sein Anwaltskonsultations
recht, sondern eventuell auch 
die Begründung dazu so au
thentisch wie möglich zu doku
mentieren. Dazu dürfte eine 
Ankreuzmöglichkeit auf dem 
Belehrungsformular nicht aus
reichend sein. 

Für die Dokumentationsver
pflichtungen sollte die RiSTBV 
nachgebessert werden, damit 
zum Beispiel eine Tonaufzeich
nung gemäß §§ 163 a Abs. 1 
Satz 2 in Verbindung mit 58 a 
Abs. 1 Satz 1 StPO, auch ohne 
spätere 1:1Verschriftung, die 
Dokumentationspflicht erfüllt. 

Änderung des § 168 c StPO – 
Fragerecht des Verteidigers 

Dem Abs. 1 werden folgende 
Sätze 2 und 3 angefügt, die 
nun auch für die polizeiliche 
Vernehmung gelten: „Diesen 
ist nach der Vernehmung Gele-
genheit zu geben, sich dazu zu 
erklären oder Fragen an den Be-
schuldigten zu stellen. Ungeeig-
nete oder nicht zur Sache gehö-
rende Fragen oder Erklärungen 
können zurückgewiesen wer-
den.“

Dem Abs. 2 werden folgende 
zwei Sätze angefügt, die für 

12  Ein freiwilliger und vor allem wirksamer 
Verzicht muss auf der Kenntnis und auf 
 einem  gewissen Verständnis für unser 
Recht beruhen.

13  Art. 9 Abs. 1 a EURichtlinie. 
14  EGMR Rs. 36391/02, Große Kammer
15  Zum Beispiel festgenommene Personen, 

Analphabeten, Jugendliche oder nicht 
deutschsprachige Beschuldigte. Strittig 
bei Beschuldigten, denen eine hohe Strafe 
droht! 

die richterliche Vernehmung 
gelten: „Ungeeignete oder 
nicht zur Sache gehörende 
 Fragen oder Erklärungen kön-
nen zurückgewiesen werden. 
§ 241 a gilt entsprechend.“

Die vorgeschlagene Änderung 
zu Abs. 1 stärkt das Recht des 
Verteidigers auf aktive, wirksa
me Teilnahme am Verfahren 
und beschreibt das Fragerecht 
des Verteidigers nach der Ver
nehmung eines Beschuldigten. 

Diese Regelung scheint etwas 
praxisfern zu sein und dem 
Kernbereich einer wirksamen 
Verteidigung zu widerspre
chen. Keinem Verteidiger kann 
meines Erachtens zugemutet 
werden, untätig während einer 
polizeilichen Vernehmung da
nebenzusitzen und erst am 
Ende seine „gesammelten“ Fra
gen zu stellen. Bei Einwänden 
während der Vernehmung, 
aber insbesondere, wenn am 
Ende der Vernehmung Rückfra
gen oder Einwände seitens der 
Verteidigung vorgebracht oder 
zurückgewiesen werden, müs
sen die Ermittlungsbehörden 
eine exakte und damit authen
tische Dokumentation von Ver
lauf, Fragen und Antworten 
 sicherstellen16. Dies ist nicht 
durch die herkömmliche 
schriftliche Dokumentation 
oder gar durch einen parallel 
mitschreibenden Beamten zu 
gewährleisten. Deshalb sollte 
in solchen Fällen eine Tonauf
zeichnung polizeilicher Stan
dard und nicht die Ausnahme 
sein. Gleichzeitig sollten sich 
meines Erachtens die Ermitt
lungsbehörden überlegen, wie 
man reagiert, wenn der Vertei
diger die Vernehmung auf
zeichnen möchte. Hier kündi 
gen sich Auseinandersetzun
gen über die Art und den Um
fang dieses Rechts an und es 
besteht die Gefahr, dass Er
mittlungsverfahren noch 
schwerfälliger und bürokra
tischer werden17. 

16  So auch OSTA Willanzheimer, STA Mar
burg, in seiner Stellungnahme bei der 
Expertenanhörung am 14. Dezember 2016 
zum Gesetzesentwurf der Bundesregie
rung

17  So auch VRIBGH Dr. Rolf Raum, Karlsruhe, 
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Änderungen des Jugend-
gerichtsgesetzes

Die Einfügung eines neuen 
§ 67 a JGG betrifft Verfahren 
gegen Jugendliche bei freiheits
entziehenden Maßnahmen und 
steht damit in einem Span
nungsverhältnis zu den in den 
§§ 67, 70 a JGG sowie § 114 c 
StPO beschriebenen Rechten 
und Informationspflichten von 
und gegenüber den Erziehungs
berechtigten oder ihres gesetz
lichen Ver treters.

In diesem Zusammenhang ist 
nicht nachvollziehbar, warum 
bei den Beratungen zu dem Ge
setz nicht auch die Vorgaben 
der Richtlinie 2016/800 des Eu
ropäischen Parlaments und des 
Rates vom 11. Mai 2016 über 
Verfahrensgarantien in Straf
verfahren für Kinder, die Ver
dächtige oder Beschuldigte in 
Strafverfahren sind, berück
sichtigt wurden. Der Bericht 
vom 12. Februar 201518 über 
diese Richtlinie beschreibt in 
dem Änderungsantrag Nr. 16, 
dass jugendliche Beschuldigte 
nicht auf ihr Recht auf Zugang 
zu einem Rechtsbeistand ver
zichten können, da sie nicht in 
der Lage sind, ein Strafverfah

in seiner Stellungnahme bei der Experten
anhörung am 14. Dezember 2016 zum 
Gesetzesentwurf der Bundesregierung

18  Az.: A80020/2015

ren richtig zu verstehen und 
ihm zu folgen. Daher sollten die 
Anwesenheit eines Rechtsbei
stands und die Unterstützung 
durch einen Rechtsbeistand für 
Kinder zwingend vorgeschrie
ben werden. In diesem Zusam
menhang wird auch gefordert, 
dass bei diesem Personenkreis 
eine gründliche Dokumentati
on und Aufzeichnung der Be
fragung eine wichtige Schutz
maßnahme ist, mit der 
sichergestellt werden soll, dass 
die Befragung ordnungsgemäß 
durchgeführt wurde.

Neuer § 67 a Abs. 1 JGG: 
„Wird dem Jugendlichen die 
Freiheit entzogen, sind der Er-
ziehungsberechtigte und der 
gesetzliche Vertreter so bald 
wie möglich über den Freiheits-
entzug und die Gründe hierfür 
zu unterrichten.“

Betrachtet man den neuen 
§ 67 a JGG im Zusammenhang 
mit dem § 67 JGG, so fällt auf, 
dass infrage kommende Sach
verhalte gegen jugendliche 
 Beschuldigte häufig beide 
 Vorschriften betreffen, aber un
terschiedliche Rechtsfolgen 
nach sich ziehen19. Wird ein be
schuldigter Jugendlicher durch 

19  So auch OSTA Willanzheimer, STA Marburg, 
in seiner Stellungnahme bei der Experten
anhörung am 14. Dezember 2016 zum Ge
setzesentwurf der Bundesregierung

die Polizei vernommen, so ist 
nach § 67 JGG dem Erziehungs
berechtigten oder dem gesetzli
chen Vertreter die Anwesenheit 
zu gestatten. Dieser ist entspre
chend zu benachrichtigen und 
zudem gemäß § 70 a JGG über 
die Rechte des Jugendlichen zu 
belehren. Erfolgt keine Benach
richtigung und Belehrung der 
Erziehungsberechtigten durch 
die Polizei, so droht ein Beweis
verwertungsverbot20. 

Abs. 1 beinhaltet eine Unter
richtung der Erziehungsberech
tigten „so bald wie möglich“ 
– also unverzüglich – bei frei
heitsentziehenden Maßnah
men gegen den Jugendlichen 
unter Bekanntgabe der dafür 
maßgeblichen Gründe. Inwie
weit hier eine entsprechende 
Anwendung aller Ausschlie
ßungsgründe21 des § 51 Abs. 2 
JGG auch für die Ermittlungs
behörden gelten oder ob vor
rangig nur noch § 67 a Abs. 2 
JGG Anwendung findet, muss 
geklärt werden. Die Formulie
rung „so bald wie möglich“ 
nimmt dabei zum Beispiel 
Rücksicht auf Fälle, bei denen 
es schwierig ist, die Erziehungs

20  LG Saarbrücken vom 31. Juli 2009, Az.: 3 Ns 
20 Js 26/08 (32/09) 3 NS, NSTZ 2012, 167 
und OLG Celle vom 25. November 2009, 
Az.: 32 Ss 41/09

21  Zum Beispiel Nr. 4: Zu befürchten ist, dass 
durch ihre Anwesenheit die Ermittlung der 
Wahrheit beeinträchtigt wird. 

berechtigten zu erreichen be
ziehungsweise sie überhaupt 
festzustellen.22 Bei nicht deut
schen Jugendlichen müssen 
sich die Ermittlungsbehörden 
bei der Verständigung der Erzie
hungsberechtigten auf sprach
liche Barrieren einstellen.  

Neuer § 67 a Abs. 2 JGG: 
„Die Unterrichtung des Erzie-
hungsberechtigten und des ge-
setzlichen Vertreters kann unter 
den Voraussetzungen des § 67 
Abs. 4 Satz 1 und 3 unterblei-
ben, soweit auf Grund der Un-
terrichtung eine erhebliche Ge-
fährdung des Kindeswohls 
zu besorgen wäre. Wird weder 
der Erziehungsberechtigte noch 
der gesetzliche Vertreter unter-
richtet, so ist eine andere für 
den Schutz der Interessen des 
Jugendlichen geeignete volljäh-
rige Person zu unterrichten. 
Dem Jugendlichen soll zuvor 
Gelegenheit gegeben werden, 
eine volljährige Person seines 
Vertrauens zu bezeichnen.“

Bei Freiheitsentzug sieht die Be
nachrichtigung der Erziehungs
berechtigten nun Versagungs
gründe vor, sodass bei Vorliegen 
dieser Gründe eine Benachrich
tigung unterbleiben kann. Diese 
Einschränkung ist meines Erach

22  Wohnort im Ausland oder in den Fällen der 
Verweigerung der Angaben zum Erzie
hungsberechtigten
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tens bei einer polizeilichen Ver
nehmung nicht gegeben. 

Da Vernehmung und Festnah
me oft zusammentreffen, be
darf es auch vor dem Hinter
grund des Art. 6 GG einer 
genauen Klarstellung zum Bei
spiel hinsichtlich der zeitlichen 
Begrenzung oder der infrage 
kommenden Delikte, um die 
Verständigungsmaßnahmen 
genau einordnen zu können. 

Abs. 2 Satz 1 beschreibt, dass 
die Unterrichtung der Erzie
hungsberechtigten bei einer 
Gefährdung des Kindeswohls23 
unterbleiben kann. Die Kindes
wohlgefährdung ist dabei ein 
zu prüfendes und zu begrün
dendes Merkmal und kann sich 
zum Beispiel aus dem Umstand 
ergeben, dass Erziehungsbe
rechtigte oder gesetzliche Ver
treter einer Beteiligung an der 
vorgeworfenen Tat verdächtig 
oder beschuldigt sind24. Abs. 2 
Satz 2 legt für diese Fälle fest, 
dass dann eine andere volljäh
rige Person25 verständigt wer
den muss. Dem jugendlichen 
Beschuldigten ist zuvor Gele

23  Offenkundiges Verhalten im eigenen Inte
resse und nicht am Wohle des Kindes ori
entiert.

24  Prof. Dr. Arndt Sinn, Universität Osna
brück, in seiner Stellungnahme bei der Ex
pertenanhörung am 14. Dezember 2016 
zum Gesetzesentwurf der Bundesregie
rung 

25  Als Schutzgarant für beschuldigte Jugend
liche

genheit zu geben, eine solche 
Person zu benennen (Abs. 2 
Satz 3)26. Erscheint die genann
te Person aber nicht als geeig
net, muss dem Vorschlag nicht 
entsprochen werden. 

Neuer § 67 a Abs. 3 JGG: 
„Im Übrigen darf die nach Abs. 1 
oder Abs. 2 vorzunehmende Un-
terrichtung nur unterbleiben, 
sofern der Zweck der Untersu-
chung durch sie erheblich ge-
fährdet würde. In diesem Fall ist 
unverzüglich die Jugendgerichts-
hilfe über den Freiheitsentzug 
sowie darüber zu unterrichten, 
dass eine Unterrichtung des Er-
ziehungsberechtigten und des 
gesetzlichen Vertreters oder ei-
ner anderen geeigneten volljäh-
rigen Person unterblieben ist.“

Abs. 3 konkretisiert die Gründe 
(Zweck der Untersuchung ist 
erheblich gefährdet) und be
schreibt das weitere Verfahren, 
wenn nach Abs. 1 die Erzie
hungsberechtigten/gesetzli
chen Vertreter oder nach 
Abs. 2 eine andere Person nicht 
informiert werden können. In 
diesen Fällen ist unverzüglich 
nach Abs. 3 Satz 2 die Jugend
gerichtshilfe zu informieren. 

Kurze zusammenfassende Be-
wertung des neuen § 67 a JGG:
Bei enger Auslegung der Norm 

26  Vertrauensperson des Jugendlichen

müssten zukünftig Polizeibe
amte zum Beispiel bei der doch 
sehr häufig vorkommenden 
freiheitsentziehenden Maß
nahme der Mitnahme zur 
Dienststelle27 zwecks Identi
tätsfeststellung gemäß § 163 b 
Abs. 1 Satz 2 und § 163 c StPO, 
unverzüglich die Erziehungsbe
rechtigten verständigen. Ob 
diese Auswirkungen vom Bun
desgesetzgeber ausreichend 
bedacht wurden, darf zumin
dest bezweifelt werden. 

Über den Anwendungsbereich 
des § 72 a JGG hinaus legt der 
neue § 67 a JGG für freiheits
entziehende Maßnahmen nun 
verbindlich fest, wann in be
stimmten Fällen die Jugend
gerichtshilfe zu verständigen 
ist. 

Änderung des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten

Bei § 55 Abs. 2 Satz 2 OWIG wird 
die Angabe „§ 136 Abs. 1 Satz 3 
StPO“ durch die Wörter „§ 136 
Abs. 1 Satz 3 bis 5 StPO“ ersetzt. 

Diese Änderung ist nahelie
gend, da schon in der aktuellen 
Fassung des § 55 OWIG der Be
troffene einer Ordnungswidrig
keit nicht über sein Anwalts
konsultationsrecht belehrt 

27  Festhalten ist Freiheitsentziehung (Meyer/
Goßner/Schmitt 59. Auflage, § 163 b RN 7)

werden musste. Demzufolge 
ist auch nach dem Gesetzes
entwurf eine aktive Hilfestel
lung und Benachrichtigungs
pflicht eines Verteidigers bei 
Ordnungswidrigkeiten nicht 
erforderlich. Dies entspricht 
der Ausnahmeregel in Art. 2 
Abs. 4 Satz 1 der EURichtlinie. 

 < Fazit

Die Ergänzungs und Verände
rungsgeschwindigkeit der StPO 
durch den Bundesgesetzgeber 
nimmt weiter zu und macht 
polizeiliches Handeln nicht ge
rade leichter. 

Insbesondere in den vielfältigen 
und teils detailliert vorgegebe
nen Dokumentationspflichten 
von Hinweis und Belehrungser
fordernissen wird ein Misstrau
en gegenüber den Strafverfol
gungsbehörden deutlich, dem 
wir uns stellen müssen. 

Dazu gehört eine gemeinsame 
Kraftanstrengung hinsichtlich 
einer verbesserten Aus und 
Fort bildung sowie eine Auf
rüstung der Polizei mit mo
derner Dokumentationstech
nik bei Vernehmungen. 

Aber dafür müssten die Justiz 
und Teile der Polizei dringend 
ihre Bedenken gegen mehr 
Ton oder Bild/Tonaufzeich
nungen aufgeben.  

Der Beauftragte für die Landespolizei in RheinlandPfalz

Klagemauer oder Kontrolleur? 
Von Dr. Reinhard Scholzen

Seit dem Jahr 2014 gibt es in RheinlandPfalz einen Beauftragten für die Landespolizei. 
Der Start war holprig, aber mittlerweile scheint dies eine Erfolgsgeschichte zu sein.

Vor mehr als 20 Jahren ereig
neten sich in der Hansestadt 
Hamburg mehrere Fälle poli
zeilicher Gewalt. Im Jahr 1996 
ging ein parlamentarischer 
Untersuchungsausschuss den 
Vorkommnissen nach und 
schlug sodann die Schaffung 
einer unabhängigen Institution 

vor, bei der sich die Bürger ge
gen polizeiliches Handeln be
schweren konnten. Zwei Jahre 
später hob der rot/grüne Senat 
diese unabhängige Polizeikom
mission aus der Taufe, die aber 
organisatorisch an die Innen
verwaltung angegliedert war. 
Sie bestand aus drei ehrenamt

lich tätigen Mitgliedern, die 
vom Senat der Stadt berufen 
wurden. 

Die Kritik aus den Reihen der 
Polizei blieb bestehen und für 
die oppositionelle Hamburger 
CDU war diese Stelle der 
„fleischgewordene Ausdruck 

des Misstrauens gegenüber  
der Polizei“1. Nachdem Ronald 
Schill von der „Partei Rechts
staatliche Offensive“ zum In
nensenator ernannt worden 

1 Siehe unter www.cilip.de/2000/12/09/
diehamburgerpolizeikommissiontrag 
faehigesmodellunabhaengigerpolizei 
kontrolle
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vor2. Im Sommer 2014 war 
RheinlandPfalz der Vorreiter. 
Als erstes Bundesland instal
lierte es einen Beauftragten 
für die Landes polizei. Offenbar 
war die Arbeit von Dieter 
Burgard, der in Personalunion 
auch der Bürgerbeauftragte 
des Landes RheinlandPfalz 
ist, vorbildlich; denn zwei Jahre 
später schufen auch Schles
wigHolstein und Baden 
Württemberg diese Ämter. 
Unter anderem in Thüringen, 
NordrheinWestfalen und 
Niedersachsen wird derzeit 
über den Aufbau einer solchen 
Ins titution diskutiert.

Im Vorfeld war diese in Rhein
landPfalz sehr umstritten. 
Die SPD und Bündnis 90/ 
Die Grünen hatten als Reak 
tion auf den AmnestyBericht 

2 Vgl. Hartmut Aden: Polizeibeauftragte 
und Beschwerdestellen in Deutschland. 
Erfolgsbedingungen und neue Trends in 
den Ländern. Unter: www.hwrberlin.de

im Jahr 2011 im Koalitions
vertrag die Schaffung einer 
„Beschwerdestelle gegen die 
Polizei“ beschlossen. Dagegen 
liefen die Polizeigewerkschaf
ten Sturm.

Dies führte dazu, dass sowohl 
der Name als auch die Zu
ständigkeiten des Amtes ver
ändert wurden. Letztlich 
schuf man eine Aufgabe, die 
dem Wehrbeauftragten des 
Deutschen Bundestages äh
nelt: ein Anwalt aller Polizis 
ten im Land. Damit war die 
Gewerkschaft der Polizei (GdP) 
zufrieden. Die Deutsche 
Polizei gewerkschaft (DPolG) 
blieb skeptisch. Ebenso wie 
die CDUOpposition im Main
zer Landtag befürchtete sie 
mehr Schaden als Nutzen 
und wertete die neu geschaf
fene Stelle als „Misstrauens
votum des Landes, des Dienst
herrn gegenüber unseren 
Polizisten.“

Dr. Reinhard Scholzen

Dr. Reinhard Scholzen, M. A., 
wurde 1959 in Essen geboren. 
Nach Abitur und Wehrdienst 
studierte er Geschichte und Po
litikwissenschaft an der Univer
sität Trier. Nach dem Magister 
Artium arbeitete er dort als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter 
und promovierte 1992. An
schließend absolvierte der Au
tor eine Ausbildung zum Public
Relations(PR)Berater. Als 
Abschlussarbeit verfasste er 
eine Konzeption für die Öffent
lichkeitsarbeit der GSG 9. Da
nach veröffentlichte er Aufsät
ze und Bücher über die innere 
und äußere Sicherheit.

Seit 2016 ist er Persönlicher Refe
rent  eines CDULandtagsabge
ordneten aus RheinlandPfalz.

©
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war, wurde sie im Jahr 2001 
wieder abgeschafft.

 < Von der Beschwerde- 
stelle zum Beauftragten

Neue Impulse brachte ein im 
Jahr 2010 veröffentlichter Be

richt von Amnesty Internatio
nal, in dem zahlreiche Polizei 
übergriffe auf Bürger aufgelis
tet wurden. 

Als Gegenmaßnahme schlug 
man die Schaffung unabhängi
ger PolizeiBeschwerdestellen 
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Mittlerweile liegt der zweite 
Tätigkeitsbericht vor, der den 
Zeitraum von Sommer 2015 bis 
Sommer 2016 umfasst. 

Nicht ohne Stolz verweist der 
Beauftragte auf vorangegan
gene positive Berichte in der 
Presse. So habe „Die Rhein
pfalz“ herausgestellt, das Amt 
fördere Transparenz und Bür
gernähe und leiste zudem auch 
der Polizei gute Dienste. Dieter 
Burgard leitet daraus eine 
„weitgehende Akzeptanz die
ser neuen Funktion sowohl bei 
den Bürgerinnen und Bürgern 
als auch bei den Beamtinnen 
und Beamten der Landespoli
zei“ ab.

Bemerkenswert und zweifels
ohne erfreulich ist, dass bei elf 
Beschwerden von Bürgern und 
sieben Eingaben von Polizisten 
eine Lösung im Sinne der Be
troffenen erreicht werden 
konnte.

 < Beschwerden 
von Bürgern

Vergleichsweise häufig erhielt 
der Beauftragte Beschwerden 
in Fällen von Streitigkeiten un
ter Nachbarn. Bekanntlich dau
ern diese häufig über Jahre an 
und erwachsen meist aus Ba
gatellen. Daraus ergeben sich 
häufig wechselseitige Anzei
gen, die bei der unterliegenden 
Partei dann wieder Klagen ge
gen die eingesetzten Polizisten 
provozieren, und es wird der 
Landesbeauftragte dann als 
letzte Lösungsmöglichkeit ge
sehen. Darüber hinaus liefern 
immer wieder Verkehrskontrol
len den Anlass für eine Be
schwerde. Das kann ein Roller
fahrer sein, der sich darüber 
beklagt, als Autofahrer nie, auf 
zwei Rädern jedoch in kurzen 
Abständen mehrfach von der 
Polizei kontrolliert worden zu 
sein.

Über ein Zuviel an Kontrolle 
und die Wegnahme seines 
Handys durch die Beamten be
schwerte sich auch ein junger 
Mann: Er hatte die Polizeikont
rolle mit seinem Mobiltelefon 

aufgezeichnet. Ein 88jähriger 
Autofahrer beschwerte sich 
darüber, dass die Polizei seinen 
Führerschein beschlagnahmte. 
Dass er sehr unsicher gefahren 
war und auf die Beamten ei
nen „orientierungslosen Ein
druck“ machte, hatte er wohl 
schon wieder vergessen. Ande
re Bürger beklagten, in ihrer 
Region seien zu wenige Polizis
ten im Einsatz oder die Polizei 
habe zu lange gebraucht, um 
den Einsatzort zu erreichen. In 
einem Fall dauerte es 78 Minu
ten bis die Streife eintraf. 

Die vom Landesbeauftragten 
angestoßene Untersuchung 
des Falls zeigte, dass keine „Eil
bedürftigkeit erkennbar war, 
die ein unverzügliches Erschei
nen der Polizei vor Ort erfor
derlich gemacht hätte“. Drei 
Mädchen aus einem Ort in der 
Eifel hatten sich bedroht ge
fühlt. Es mag sein, dass es sie 
beruhigt, wenn der Landesbe
auftragte sicher ist: „Im Fall ei
ner erkennbaren Eilbedürftig
keit wäre die Polizei jedoch  
in der Lage gewesen, unter 
Zurückstellung anderer nicht 
dringlicher Aufträge unverzüg
lich bei den Anruferinnen zu 
erscheinen.“ Vielleicht auch 
nicht.

 < Eingaben von Polizisten

Auch bei den insgesamt 40 Ein
gaben von Polizeibeamten an 
den Landesbeauftragten zei
gen sich deutliche thematische 
Schwerpunkte. Zudem fällt 
auf, dass das Einschreiten des 
Landesbeauftragten nicht sel
ten einen grundsätzlichen 
Wandel in Gang setzte. Sei es 
die nur 1,58 Meter große junge 
Frau, die sich gegen die Ableh
nung ihrer Bewerbung wehrte 
und woraufhin die bis dahin 
vorgeschriebene Mindestgröße 
von 1,62 m aufgehoben wurde, 
oder die vormals rigide Bewer
tung eines Sehfehlers. 

Eingaben kamen auch von 
 Anwärtern für den Polizei
dienst, die die geforderten 
Leistungen in der Ausbildung 
nicht erbringen konnten: Im 
Jahr 2015 mussten in Rhein
landPfalz 54 Anwärter ihren 
Traum, Polizist zu werden, we
gen mangelhafter Leistungen 
begraben. Ein anderes, weites 
Feld stellt die Besoldung dar. 
Es wurde über verfallene 
Mehrarbeitsstunden und ent
gangene Wechselschichtzu
lagen geklagt, wobei ein Fall 
ins Auge sticht: Ein rheinland
pfälzischer Polizist hatte sich 

2005/2006 freiwillig für die 
UNFriedensmission im Ko
sovo gemeldet. Nach seiner 
Rückkehr vergaß seine Polizei
direktion, ihn wieder zum 
Wechselschichtdienst anzu
melden. Erst im Jahr 2015 fiel 
dieses Versäumnis dem Poli
zisten auf.

Nach den Buchstaben des Ge
setzes war die Nachzahlung 
der Zulage nur rückwirkend für 
drei Jahre möglich, somit sind 
dem Mann rund 4 000 Euro 
entgangen. 

Der Anwalt der Polizisten be
suchte von Sommer 2015 bis 
Sommer 2016 vier Einrichtun
gen der Polizei: das Landeskri
minalamt, die Bereitschafts 
und Wasserschutzpolizei und 
die Zentralstelle für Polizei
technik in Mainz. Das Spezi
aleinsatzkommando besuchte 
er nicht; so erklärt es sich wohl, 
dass er in seinem Bericht vom 
„Sondereinsatzkommando“ 
spricht. Im gleichen Zeitraum 
besuchte Dieter Burgard 36 
Stadt und Kreisverwaltungen. 
Er betont, dass er die Gesprä
che mit dem Bürger in seiner 
Doppelfunktion als Bürgerbe
auftragter und als Beauftrag
ter für die Landespolizei sucht 
und diese Termine daher auch 
für Polizisten offen sind. 

Betrachtet man dies zusam
men mit der bereits angeführ
ten Auswertung der Tätigkeit, 
führt dies zu dem Schluss, 
dass das im Jahr 2014 in 
RheinlandPfalz geschaffene 
Amt des Beauftragten für die 
Landespolizei mehr eine Be
schwerdestelle gegen die 
Polizei als ein Anwalt für die 
Polizei ist. 

Neue Anliegen 2015 bis 2016

Gesamtzahl abgeschlossen offen

Beschwerden von Bürgern 57 51 6

Eingaben von Polizisten 40 26 14

Selbstaufgriff 1 1 0

Auskunftsersuchen 3 1 2

Summe 101 79 22

Eingaben und Beschwerden an den Beauftragten für die Landespolizei

©
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Dr. Joachim Breuer, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV):

Mit der DGUV haben die Träger eine 
starke Stimme im öffentlichen Raum

dbb magazin: 
Anders als in allen anderen 
 Versicherungszweigen zahlen 
in der Unfallversicherung die 
Arbeitgeber die Beiträge allei
ne. Ist das stabil angesichts der 
Bestrebungen der Arbeitgeber, 
Lohnnebenkosten zu drosseln 
oder ihren Beitrag wie in der 
Krankenversicherung einzu
frieren?

Joachim Breuer:  
Ja, und dafür gibt es einen ein
fachen, in der Sozialversiche
rung aber einzigartigen Grund: 
Die gesetzliche Unfallversiche
rung erfüllt eine Doppelfunkti
on. Sie kümmert sich nicht nur 
um Beschäftigte, die einen Ar
beitsunfall hatten oder an ei
ner Berufskrankheit leiden. Sie 
übernimmt auch die Haftung 
des Arbeitgebers für diese Fäl
le. Das heißt: Beschäftigte kön
nen Ansprüche nur gegenüber 
der Berufsgenossenschaft oder 
Unfallkasse ihres Arbeitgebers 
geltend machen, nicht aber 
den Arbeitgeber selbst verkla

gen. Im Gegenzug muss der 
 Arbeitgeber aber allein die Bei
träge für die Unfallversiche
rung zahlen. Daher finden Sie 
sie auch nicht auf Ihrem Ge
haltszettel.

Das klingt so, als wäre der 
 Arbeitgeber fein raus?

Das kann man so wahrneh
men. Tatsächlich profitieren 
aber die Beschäftigten von die
ser Regelung. Zum einen um
fasst die Haftungsübernahme 
auch das Verhältnis zu Kolle
ginnen und Kollegen – das 
heißt, auch Sie haften nicht für 
von Ihnen verschuldete Unfälle 
im Betrieb. Zum anderen ha
ben Beschäftigte die Garantie, 
dass Gesundheitsschäden dau
erhaft entschädigt werden, 
auch wenn das Unternehmen 
insolvent ist oder nicht mehr 
existiert. Auch wird das Ver
hältnis zwischen Arbeitnehmer 
und Unternehmer nicht durch 
Streit um die Entschädigung 
belastet. Damit spielt das Prin

zip der Haftungsablösung eine 
bedeutende Rolle zur Siche
rung des Betriebsfriedens.

Aber könnte man nicht bei den 
Leistungen sparen?

Auch hier setzt die Haftungs
freistellung eine Schranke. Die 
Übernahme der Haftung ist 
nämlich nur so lange nicht an
greifbar, wie die Unfallversi
cherung entsprechende Leis
tungen bereitstellt. Daher auch 
der Auftrag, nach Unfällen und 
bei Erkrankungen mit allen ge
eigneten Mitteln zu rehabilitie
ren. Würden die Leistungen 
eingeschränkt, ließe es sich 
nicht rechtfertigen, weiterhin 
die Haftung abzulösen. Der 
Rechtssicherheit und dem Be
triebsfrieden würde damit ein 
Bärendienst erwiesen.

Hat sich die Struktur der 
 Unfallversicherung nach  
den Organisationsreformen 
und der Bildung der DGUV 
 bewährt?

Auf jeden Fall. Die Organisati
onsreformen der vergangenen 
Jahre haben die Stärken der Be
rufsgenossenschaften – die 
Branchengliederung – und der 
Unfallkassen – die regionale 
Gliederung – noch gefördert. 
Mit der DGUV verfügen die 
Träger der gesetzlichen Unfall
versicherung über eine starke 
Stimme im öffentlichen Raum 
und eine gemeinsame Einrich
tung, die ihnen ermöglicht, 
ihre Aufgaben in Rehabilitati
on, Prävention, internationaler 
Zusammenarbeit, Bildung und 
Forschung abgestimmt wahr
zunehmen.

Wie hat sich das Verhältnis zu 
den Arbeitsschutzbehörden der 
Länder im Rahmen der Gemein
samen Deutschen Arbeits
schutzstrategie entwickelt?

Seit 2008 verpflichtet die GDA 
die Unfallversicherungsträger 
und die Arbeitsschutzbehör
den der Länder zur Zusammen
arbeit. Wir stimmen uns in 
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 Fragen der Aufsicht ab, legen 
zusammen mit den Sozialpart
nern gemeinsame Ziele für die 
Prävention fest, führen ge
meinsam Präventionspro
gramme durch und fördern 
zielgerichtet Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit. Am 
Anfang hat es hier und da et
was geholpert – was bei einem 
solchen Prozess normal ist –, 
aber die Zusammenarbeit ist 
inzwischen sehr gut. Auch der 
Deutsche Arbeitsschutzpreis, 
den wir gemeinsam mit Bund 
und Ländern alle zwei Jahre 
verleihen, ist zu einem festen 
Highlight für Sicherheit und 
Gesundheit in Deutschland 
 geworden.

Die DGUV setzt sich seit 2008 
für das Konzept „Vision Zero“ 
ein, einer Arbeitswelt ohne 
schwere oder gar tödliche Ar
beitsunfälle. Am 19. Mai 2017 
haben sich erstmalig auch die 
G20Arbeitsminister mit dem 
Konzept befasst, mit welchen 
Ergebnissen?

In meiner Rolle als Präsident 
der Internationalen Vereini
gung für Soziale Sicherheit 
(IVSS) konnte ich dieses Jahr 
erstmals am Treffen der G20
Arbeitsminister teilnehmen. 
Ich habe dabei insbesondere 
die Vorteile von Unfallversiche
rungssystemen für den Auf 
und Ausbau von Prävention 
und Rehabilitation betont. Als 
besonderen Erfolg des G20
Gipfels sehe ich das klare Be
kenntnis der Regierungen, die 
Nachhaltigkeit in globalen 
 Lieferketten mithilfe des Auf
baus von nationalen Arbeits
schutz und Unfallversiche
rungs systemen zu fördern. Der 
dafür ins Leben gerufene Visi
on Zero Fund soll die entspre
chenden Mittel dafür bereit
stellen. Der Titel des Funds 
bezieht sich übrigens auf die 
Vision einer Welt ohne Arbeits
unfälle und berufsbedingte Er
krankungen, der sich auch die 
gesetzliche Unfallversicherung 
in Deutschland verpflichtet 
hat. Beim Weltkongress für Si
cherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit 2017 Anfang Sep

tember in Singapur wurde 
 unsere Idee von der IVSS auf
gegriffen und mit überwälti
gendem Erfolg eine globale 
VisionZeroPräventions
kampagne gestartet. In weni
gen Tagen haben sich schon 
Hunderte Institutionen und 
Unternehmen zur Vision Zero 
bekannt und der Kampagne 
angeschlossen.

Welchen Einfluss konnte das 
hohe deutsche Niveau in der 
Unfallversicherung auf europä
ische Entwicklungen nehmen?

Unser Einfluss in Europa ist 
spürbar. Das lässt sich an ver
schiedenen Regelungen zum 
Arbeitsschutz und zur Rehabili
tation sehen. Den Eindruck, es 
handele sich um eine Einbahn
straße, möchte ich allerdings 
nicht erwecken. Wir haben 
auch sehr von Europa und dem 
Austausch mit Einrichtungen in 
anderen EUStaaten profitiert. 
Zum Beispiel im Rahmen des 
Europäischen Forums Unfall
versicherung, in dem wir uns 
regelmäßig mit anderen Un
fallversicherungssystemen in
nerhalb der EU austauschen 
und auch länderübergreifende 
Lösungen finden. Und auch bi
lateral nehmen wir positiven 
Einfluss – zum Beispiel in unse
rer Kooperation mit Polen in 
Fragen der Rehabilitation pol
nischer Beschäftigter, die in 
Deutschland einen Arbeits
unfall hatten.

Die EUKommission will die so
ziale Dimension innerhalb der 
Europäischen Union mithilfe 
einer „Europäischen Säule sozi
aler Rechte“ stärken. Was hal
ten Sie davon?

Als gesetzliche Unfallversiche
rung haben wir eine Stellung
nahme hierzu veröffentlicht. 
Darin sprechen wir uns klar da
für aus, die soziale Dimension 
innerhalb der Europäischen 
Union zu stärken – zum Bei
spiel durch eine allgemeine 
Empfehlung der Kommission 
an die Mitgliedstaaten, für alle 
Erwerbstätigen den Zugang zu 
sozialen Sicherungssystemen 

sicherzustellen. Auch eine För
derung der Zusammenarbeit 
der Mitgliedstaaten durch den 
Austausch bewährter Prakti
ken ist zu begrüßen. Die kon
krete Ausgestaltung der sozia
len Sicherungssysteme muss 
jedoch – auch vor dem Hinter
grund der Vielfalt der Systeme 
– in der Verantwortung der 
Mitgliedstaaten verbleiben.

Die gesetzliche Unfallversiche
rung ist seit mehr als 90 Jahren 
für die Anerkennung von Be
rufskrankheiten und die Ent
schädigung Betroffener zustän
dig. Im Dezember 2016 haben 
die Vertreter von Arbeitgebern 
und Versicherten gemeinsame 
Vorschläge unterbreitet, um 
das Berufskrankheitenrecht  
vor dem Hintergrund sich wan
delnder Arbeitsbedingungen 
weiterzuentwickeln. Um wel
che Änderungen geht es dabei?

Die Weiterentwicklung des 
 Berufskrankheitenrechts be
trifft insgesamt fünf Punkte: 

1. Wir wollen eine sichere 
Rechtsgrundlage dafür schaf
fen, in stärkerem Maße als bis
her Erkenntnisse zu den Einwir
kungen an Arbeitsplätzen, die 
aus systematischen Erhebun
gen oder Ermittlungen im Ein
zelfall gewonnen wurden, trä
gerübergreifend zu sammeln 
und nutzbar zu machen. Das 

würde gerade bei lange zurück
liegenden Gefährdungen die 
Ermittlungen erleichtern. 

2. Es gibt bisher einige Krank
heiten, die nur dann als Berufs
krankheit anerkannt werden 
dürfen, wenn der Versicherte 
seine bisherige Tätigkeit auf
gibt. Wir halten dies nicht 
mehr für zeitgemäß und set
zen stattdessen darauf, die Be
troffenen durch gezielte Prä
ventionsmaßnahmen im Beruf 
zu halten. 

3. Die Rückwirkung bei der 
 Einführung neuer Berufskrank
heiten soll endlich eine gesetz
liche Grundlage erhalten. 

4. Die Arbeit des Ärztlichen 
Sachverständigenbeirats –  
er berät die Bundesregierung 
bei der Anerkennung neuer 
 Berufskrankheiten – soll eine 
transparente gesetzliche Basis 
erhalten. 

Und 5. Die Forschung zu Be
rufskrankheiten – übrigens 
ein Bereich, in dem sich die 
DGUV seit Jahren stark und 
erfolgreich engagiert – soll 
weiter ausgebaut werden. Wir 
haben mit diesen Vorschlägen 
eine sehr gute Grundlage ge
schaffen und hoffen, dass der 
Gesetzgeber sie in der kom
menden Legislaturperiode 
umsetzt. 

 < Dr. Joachim Breuer …

… ist seit 2007 Hauptgeschäftsführer der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche
rung (DGUV), die als Spitzenverband der 
gewerblichen Berufsgenossenschaften 
und der Unfallkassen am 1. Juni 2007 
durch Zusammenlegung des Hauptver
bandes der gewerblichen Berufsgenos
senschaften (HVBG) und des Bundesver
bandes der Unfallkassen (BUK) entstand. 
Der promovierte Jurist, Jahrgang 1956, 
war zuvor seit 2002 Hauptgeschäftsfüh
rer des HVBG. Als Experte der sozialen 

Sicherheit engagiert sich Breuer in zahlreichen Institutionen und 
Organisationen im In und Ausland. Seit November 2016 führt er 
zudem als 16. Präsident die Internationale Vereinigung für Soziale 
Sicherheit (IVSS). Die IVSS ist die weltweit führende internationale 
Organisation für Institutionen, Regierungsstellen und Behörden, 
die sich mit der sozialen Sicherheit befassen.
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dbb bundesfrauenvertretung:

Faire Leistungsbeurteilung 
schafft Einkommenschancen
Der dbb Bundesvorsitzende Klaus Dauderstädt und 
die Vorsitzende der dbb bundesfrauenvertretung, 
Helene Wildfeuer, haben ihre Forderung nach 
 einem diskriminierungsfreien Beurteilungssystem 
im öffentlichen Dienst bekräftigt. 

„Frauen müssen die gleichen 
Aufstiegschancen erhalten wie 
Männer, egal ob sie in Vollzeit 
oder in Teilzeit arbeiten. Nur 
eine faire Leistungsbeurteilung 
sorgt für faire Einkommens
chancen. Leider sieht die Beur
teilungsrealität das derzeit 
nicht vor“, stellten beide am 
22. September 2017 auf der 
Hauptversammlung der dbb 
bundesfrauenvertretung in 
Düsseldorf fest.

Zum einen gelte es, die Beur
teilungskriterien geschlechts
neutral auszuformulieren, 
 indem stereotype Auslegungs
spielräume bereits von vornhe
rein eingeengt würden. Zum 
anderen müssten Beurtei
lungsverfahren durch statisti
sche Erhebung der Beurtei
lungsnoten nach Geschlecht 
und Beschäftigungsart auf
geschlüsselt und transparent 
gemacht werden. Darüber hin
aus spiele der Faktor Zeit eine 
entscheidende Rolle für das 
 Ergebnis einer Beurteilung. 
„Lebensabschnitte, in denen 
Menschen aus familiären 
Gründen weniger Zeit im Büro 
verbringen, wie etwa Eltern, 
Pflege oder Teilzeitphasen, 
dürfen sich nicht negativ auf 

die Leistungsbeurteilung aus
wirken. Hier müssen wir die 
Beurteilungszeiträume lebens
phasenorientiert fortentwi
ckeln. Die Verankerung eines 
Anspruchs auf Nachzeichnung 
des beruflichen Werdegangs 
im Wege der fiktiven Fort
schreibung der dienstlichen 
Beurteilung während einer 
 solchen Familienphase muss 
standardisiert werden“, so 
Dauderstädt.

Die Vorsitzende der dbb bun
desfrauenvertretung, Helene 
Wildfeuer, stellte zudem her
aus, dass Teilzeit und Unter
brechungsphasen im Beruf  
die Hauptursachen für das 
 Entstehen geschlechterbe
dingter Lohnunterschiede sei
en. „Das gilt für die Wirtschaft 
ebenso wie für den öffentli
chen Dienst. Damit wirken die 
indirekten Diskriminierungen 
bei der dienstlichen Beurtei
lung im öffentlichen Dienst 
wie ein Verstärker für ge
schlechterbedingte Verdienst
unterschiede. Die langfristige 
Folge sind Lücken in der Alters
versorgung. Das muss die Poli
tik endlich als real anerkennen 
und mit einem gezielten Moni
toring gegensteuern.“  
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… zum Verhältnis des dbb zu Europa:

„Beim Streikverbot für Beamte sehe ich 
eine Konfliktlinie mit Europa“ 
Welche Bedeutung hat das 
Enga gement in Europa für  
den dbb?

Der dbb ist natürlich eine nati
onale Interessenvertretung für 
seine Mitglieder. Die Arbeitsbe
dingungen werden aber heute, 
wie viele andere Dinge in unse
rem Leben, wesentlich auch 
durch europäische Entwicklun
gen beeinflusst. Wir haben eu
ropäische Rechtsprechung, wir 
haben Richtlinien und Verord
nungen, europäische Vorgaben, 
die auch uns betreffen. Wir ha
ben generell Finanzbedingun
gen, die auf europäischer Ebe
ne mitentschieden werden und 
die auch die Haushalte und die 
Einkommen in Deutschland 
wesentlich beeinflussen. All 
das zwingt uns nicht nur, uns 
auch zu europäischen Themen 
zu äußern, sondern macht es 
sinnvoll, dass wir uns stärker 
noch als in der Vergangenheit 
europapolitisch einbringen. Wir 
haben in Deutschland in vielen 
Bereichen sehr gute Standards, 
die nicht in allen EUStaaten 
auf vergleichbarem Niveau aus
gestaltet sind. Da können wir 
Sorge dafür tragen, dass die 
Dinge, die bei uns gut geregelt 
sind, erhalten bleiben und eu
ropaweit als Standards oder 
 zumindest in Brüssel als erhal
tenswerte deutsche Standards 
anerkannt werden.

Wie viel Europaoffenheit hat 
der deutsche öffentliche 
Dienst? 

Der öffentliche Dienst ist zu
nächst einmal das Instrument, 
mit dem die staatlichen Aufga
ben wahrgenommen und ge
währleistet werden. Im Zen

trum stehen die Bürgerinnen 
und Bürger, ihre Rechte und 
ihre Pflichten gegenüber ihrem 
Gemeinwesen, dem Staat. 
Aber selbstverständlich ist der 
öffentliche Dienst Deutsch
lands europaoffen, weil die 
Bundesrepublik Teil der Euro
päischen Union ist. Es gibt Zu
sammenarbeit zwischen den 
Verwaltungen der Mitglied
staaten und diese wird ange
sichts der gemeinsamen Her
ausforderungen unserer Zeit 
nicht kleiner, sondern etwa im 
Bereich der inneren Sicherheit 
immer größer. Auch die ge
meinsame Währung führt zu 
mehr Kooperation. 

Was bedeutet die Eigenstän
digkeit des öffentlichen Dienst
rechts in Bezug auf die Einheit
lichkeit des europäischen 
Arbeitnehmerbegriffs?

Da haben wir unsere Schwierig
keiten. Ich nenne als konkretes 

Beispiel das Streikverbot für 
Beamte. Der deutsche Dienst
rechtsbegriff ist ein besonderes 
Identitätsmerkmal der deut
schen Staatlichkeit. Ein Beam
tenstatus, der dem deutschen 
vergleichbar wäre, ist in den 
meisten EUStaaten nicht oder 
nicht mehr vorhanden. Die Län
der, die ein ähnliches System 
hatten wie die Niederlande 
oder Österreich, haben ihr Be
amtenrecht weitgehend verän
dert und ihr Dienstrecht arbeit
nehmerähnlicher gestaltet. 
Nach deutschem Recht und 
deutscher Verfassungslage sind 
alle Beamten unabhängig von 
ihrer Aufgabe vom Streikverbot 
betroffen, während das euro
päische Recht wie auch das ei
niger anderer EUStaaten diese 
Besonderheit eher an hoheitli
che Aufgaben wie Polizei, Justiz 
oder Militär koppelt. Das 
Streikverbot ist dort eher funk
tions als statusbezogen. Da 
haben wir im Verhältnis zum 

deutschen Dienstrecht Brüche 
und Widersprüche, die wir im 
Einzelfall überbrücken müssen. 
Wir sind jetzt gespannt auf 
eine Entscheidung des Bundes
verfassungsgerichts zu dem 
Thema. Wir werden sehen, wie 
sich das in der Zukunft weiter
entwickelt. Ich sehe da eine 
Konfliktlinie, die nicht leicht zu 
lösen ist. 

Wo kann die europäische  Ebene 
positiv auf die Arbeitsbedin
gungen im öffentlichen Dienst 
einwirken?

Das sehe ich vor allem in den 
Sektoren, die nicht unmittelbar 
einem nationalen Rahmen fol
gen müssen, wie etwa die Ein
kommensfindung. Das sind 
zum Beispiel der Arbeitsschutz, 
die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie und das Antidiskri
minierungsrecht. Das sind Sek
toren, in denen – das ist auch 
nicht neu – auf europäischer 
Ebene Regelungen getroffen 
werden können. Ob diese je
weils gut oder schlecht sind,  
ist eine andere Frage. Europa 
hat aber, das ist unbestreitbar, 
wichtige Mindeststandards im 
Arbeitsschutz gesetzt und viel 
für die Chancengleichheit und 
den Minderheitenschutz ge
leistet. Schon in den Römi
schen Verträgen war der 
Grundsatz des gleichen Ent
gelts für Männer und Frauen 
verankert. Das hat entschei
dend zur Modernisierung unse
rer Gesellschaft beigetragen. 

Welche Bedeutung hat der 
 europäische soziale Dialog?

Der europäische soziale Dialog 
ist noch ausbaufähig. Welche 

?nachgefragt bei Klaus Dauderstädt, dbb Bundesvorsitzender und Vizepräsident  
       der Europäischen Union der Unabhängigen Gewerkschaften (CESI) ...
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Fragen wir auf europäischer 
Ebene sinnvoll regeln können, 
muss fallweise beantwortet 
werden. Wo wir gemeinsame 
Bedingungen in Europa haben 
wollen, halte ich den europäi
schen sozialen Dialog für gut 
und wichtig. Ich bin traurig 
darüber, dass sich im Bereich 
des öffentlichen Dienstes 
nicht alle Regierungen als Ar
beitgeber beziehungsweise 
Dienstherren daran beteiligen. 
Und ich bin besorgt, wenn ich 
an die Ausgestaltung der 
gewerkschaft lichen Pluralität 
in diesen  Gremien denke. Im 
branchenübergreifenden sozi
alen Dialog werden auf euro
päischer Ebene fünf Millionen 
Beschäftigte nicht eingebun
den. Das sind die unabhängi
gen europäischen Gewerk
schaften, denen auch der dbb 
angehört. Da müssten klarere 
Prinzipien  gelten. Dann wür
den in den nächsten Jahren 
vielleicht auch mehr Ergebnis
se greifbar.

Der dbb ist Mitglied der Euro
päischen Union der Unabhän
gigen Gewerkschaften (CESI). 
Was bedeutet unabhängig?

Unabhängig heißt, dass wir 
keine parteipolitische Ausrich
tung kennen und uns nicht der 
anderen großen europäischen 
Dachgewerkschaft, dem EGB, 
anschließen wollen. Es bedeu
tet, dass wir nicht für das Prin
zip der Einheitsgewerkschaft 
stehen, sondern dass wir dem 

Grundsatz der gewerkschaftli
chen Pluralität und der Koaliti
onsfreiheit verbunden sind.

Welche Erwartungen hat der 
dbb an die CESI?

Dass gewerkschaftliche Arbeit 
und gewerkschaftliche Organi
sation nicht an den nationalen 
Grenzen stehen bleiben dür
fen, sondern auch auf europäi
scher Ebene eine Rolle spielen 
müssen. Die Interessenvertre
tung, die wir uns in Brüssel ver
sprechen, bedeutet, dass wir 
unsere Ziele gegenüber den 
EUInstitutionen vertreten und 
dass wir gemeinsam mit ande
ren Gewerkschaften mehr Ge
hör finden als nur mit unserer 
nationalen Stimme.

Nach vielen Krisenjahren disku
tiert Europa über mögliche Zu
kunftsszenarien. Wie sehen Sie 
die weitere Entwicklung?

Trotz jüngster Niederlagen der 
europaskeptischen Populisten 
gibt es in den EUStaaten er
hebliche Teile der Bevölkerung, 
die mit Europa, wie es jetzt ist, 
nicht zufrieden sind. Das hat 
auch der Brexit gezeigt. Es gibt 
also eine Vertrauenskrise. Eine 
weitere Krise sehe ich in einzel
nen mittelosteuropäischen 
Ländern, wo demokratische 
und rechtsstaatliche Prinzipien 
infrage gestellt werden. Und es 
gibt weitere große Herausfor
derungen und auch Spaltun
gen innerhalb der EU. Meines 

Erachtens sind die Europäi
schen Institutionen und vor 
 allem ihre Mitgliedstaaten, die 
ja die EU konstituieren und für 
alle wichtigen Entscheidungen 
mitverantwortlich zeichnen, 
gefordert, zwei Dinge zu tun: 
Sie müssen erstens eine ge
meinsame Politik verfolgen, 
die konsensfähig ist, und zwei
tens den Menschen besser er
klären, wie diese Union funkti
oniert und was ihre Vorzüge 
sind. 

Die EU baut angesichts der 
Flüchtlingskrise ihre gemeinsa
me Asyl und Migrationspolitik 
aus. Wie beurteilen Sie diese 
Entwicklung?

Es gibt nach wie vor bei vielen 
Regierungen keine Bereitschaft 
für eine halbwegs angemesse
ne Verteilung der Flüchtlinge. 
Selbst die geringen Quoten, 
auf die sich die Europäer ver
ständigt hatten, sind nicht ein
gehalten worden. Wenn man 
sich mit den Mittelmeeranrai
nern unterhält, beklagen die 
sich zu Recht über zu wenig 
 Solidarität. Hier sehe ich ein 
großes Problem. Unsere Ende 
August veröffentlichte Bürger
befragung öffentlicher Dienst 
hat zudem gezeigt, dass die 
Themen Migration und Integ
ration bei den Menschen ganz 
oben stehen. Es muss den Eu
ropäern in gemeinsamer An
strengung gelingen, die Ursa
chen dieser großen Migration 
anzugehen. Das sind vor allem 

Krieg, Unterernährung, Korrup
tion, Umweltzerstörung und 
Überbevölkerung.

Im November endet nicht nur 
Ihre Amtszeit als dbb Bundes
vorsitzender. Sie haben ange
kündigt, auch Ihr Mandat als 
Vizepräsident der CESI nieder
zulegen, obwohl Sie bis 2020 
gewählt sind. Würde es Sie 
nicht reizen, noch in Europa 
weiterzumachen?

Ich hatte mich schon für die 
europäische Arbeit interessiert, 
lange bevor ich Aufgaben in 
der dbb Bundesleitung über
nommen habe. Dieses Interes
se erlischt natürlich nicht mit 
meiner Amtszeit als dbb Bun
desvorsitzender. Ich halte es 
aber für richtig, dass in den 
Entscheidungsgremien der 
CESI diejenigen vertreten sind, 
die in ihren nationalen Ge
werkschaften etwas zu sagen 
haben. Deswegen werde ich 
diesen Platz in Absprache mit 
der CESISpitze und der kom
menden dbb Bundesleitung 
zum richtigen Zeitpunkt abge
ben. Mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge. 

 < Webtipp

Das Gespräch in voller Län
ge online in den „dbb euro
pathemen“: https://www.
dbb.de/presse/mediathek/
magazine/europathemen.
htm
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Sicherheit im Beruf:

Arbeitsschutz aktiv begleiten
Arbeitsschutz, das ist kleinkariertes Listenchecken mit dem Ziel, gesetzlichen 
Vorgaben zu genügen? Falsch. Es geht um die Gesundheit jedes einzelnen 
Beschäftigten. Auch wer denkt, Arbeitsschutz im Büro sei obsolet, weil dort 
kaum reale Gefahren lauern, irrt. Zwar ist es statistisch betrachtet eher un
wahrscheinlich, im Büro einen schweren Arbeitsunfall zu erleiden. Dennoch 
steigt die Wahrscheinlichkeit für arbeitsbedingte Erkrankungen von Jahr zu 
Jahr, wie die Gesundheitsberichte der Krankenkassen immer wieder zeigen. 

Viele Erkrankungen, von Rü
ckenleiden über HerzKreis
laufBeschwerden bis hin zum 
Burnout lassen sich auf psy
chische Fehlbelastungen bei 
der Arbeit zurückführen. Ar
beitsschutz geht also jeden et
was an. In Deutschland ist der 
wesentliche Rahmen, was im 
Arbeitsschutz zu beachten ist, 
im sogenannten Arbeitsschutz
gesetz niedergelegt. Zusam
men mit einer Vielzahl weite
rer Gesetze, Verordnungen und 
Bestimmungen bildet es die 
Grundlage des Arbeitsschutz
rechts. Der Begriff „Arbeits
schutz“ ist dabei etwas irre
führend, denn was geschützt 
werden soll, ist nicht die Ar
beit, sondern der arbeitende 
Mensch. So heißt das Gesetz 
denn auch in der Langfassung 
„Gesetz über die Durchführung 
von Maßnahmen des Arbeits
schutzes zur Verbesserung der 
Sicherheit und des Gesund
heitsschutzes der Beschäftig
ten bei der Arbeit“. Dabei wer
den die Beschäftigten nicht als 
passive Schutzobjekte gese
hen. Vielmehr sollen sie im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten 
aktiv daran mitwirken, für ihre 
Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit zu sorgen. Im Gesetz 
werden ihnen deshalb nicht 
nur Rechte, sondern auch 
Pflichten übertragen. 

Mit den Grundpflichten des Ar
beitsschutzes wird nicht nur 
das Ziel verfolgt, die Sicherheit 
und Gesundheit der Beschäf
tigten bei der Arbeit zu ge
währleisten, indem Vorkehrun

gen gegen Arbeitsunfälle und 
Berufskrankheiten getroffen 
werden. Es geht auch darum, 
die Arbeit menschengerecht zu 
gestalten und dadurch die Ge
sundheit der Beschäftigten 
langfristig zu erhalten und de
ren Wohlbefinden bei der Ar
beit zu fördern. Arbeitsschutz 
ist also präventiv ausgerichtet. 

 < Rechte und Pflichten

Eine Grundpflicht des Arbeit
gebers besteht darin, für eine 
geeignete Organisation zu sor
gen, um Arbeitsschutzmaß
nahmen im Unternehmen 
wirksam zu etablieren. Dabei 
hat er bestimmte Grundsätze 
zu befolgen. So ist beispiels
weise die Arbeit so zu gestal
ten, dass eine Gefährdung für 
das Leben sowie die physische 
und psychische Gesundheit 
möglichst vermieden und die 
verbleibende Gefährdung 
möglichst gering gehalten 

wird. Zentrales Instrument ist 
die Gefährdungsbeurteilung, 
durch welche systematisch er
mittelt wird, welchen Gefähr
dungen Beschäftigte bei der 
Ausübung ihrer beruflichen Tä
tigkeit ausgesetzt sind und 
welche Maßnahmen ergriffen 
werden müssen, um sie vor 
diesen zu schützen. Gefähr
dungen können sich beispiels
weise aus der Gestaltung des 
Arbeitsplatzes ergeben, aus 
dem Umgang mit Arbeitsmit
teln und stoffen, aus der Ar
beitsorganisation und den mit 
der Arbeit verbundenen psy
chischen Belastungen. Es muss 
regelmäßig überprüft werden, 
ob die festgelegten Schutz
maßnahmen auch greifen und 
ob sich die Gegebenheiten 
eventuell geändert haben. Falls 
Anpassungsbedarf besteht, 
muss nachjustiert werden. 

Darüber hinaus ist der Arbeit
geber verpflichtet, seine Be

schäftigten ausreichend und 
angemessen über Sicherheit 
und Gesundheitsschutz bei  
der Arbeit zu unterweisen. Die 
Unterweisung muss sowohl 
bei der Einstellung durchge
führt werden als auch bei Ver
änderungen im Aufgabenbe
reich, bei der Einführung neuer 
Arbeitsmittel und neuer Tech
nologien – also bei allen Um
ständen, die zu neuen Gefähr
dungen führen könnten. Die 
Unterweisung muss demnach 
an die Gefährdungsentwick
lung angepasst sein und regel
mäßig wiederholt werden, 
wenn die Umstände es erfor
dern. 

Damit die arbeitsschutzrechtli
chen Vorgaben auch eingehal
ten werden, müssen Dienst
stellen und Betriebe bei der 
Umsetzung durch Beratung 
unterstützt, aber auch über
wacht werden. Diese Aufgabe 
wird in Deutschland von der 
staatlichen Arbeitsschutzauf
sicht und den gesetzlichen Un
fallversicherungsträgern, also 
Unfallkassen und Berufsgenos
senschaften, in gemeinsamer 
Verantwortung wahrgenom
men. Bedauerlicherweise wur
de in diesem Bereich in den 
vergangenen Jahren massiv 
Stellen gestrichen, sodass die 
dort Beschäftigten ihren Auf
gaben nicht mehr in dem er
forderlichen Umfang nach
kommen können. Dies wirkt 
letzten Endes negativ auf den 
Arbeits und Gesundheits
schutz in Deutschland – es be
steht dringender Handlungs
bedarf zum Schutz der 
Arbeitsschützer.

Als Sozialpartner räumt der dbb 
dem Arbeits und Gesundheits
schutz einen hohen Stellenwert 
ein. Er hat deshalb gegenüber 
den zuständigen Stellen immer 
wieder auf diesen Missstand in 
der Arbeitsschutzaufsicht auf
merksam gemacht und eine Än
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… Dr. Volker Kregel, amtierender Vorsitzender der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz 
NAK und Vorsitzender des Länderausschusses für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik

Den Arbeitsschutz stets den Veränderungen anpassen 

1 In Deutschland hat es seit 
Inkrafttreten des Arbeits-

schutzgesetzes 1996 umfas-
sende strukturelle und rechtli-
che Veränderungen rund um 
Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit gegeben. Als zen-
trales Instrument wurde die 
Gefährdungsbeurteilung 
 eta bliert, die seit 2013 auch 
 psychische Belastungen am 
Arbeitsplatz berücksichtigen 
muss. Wie werden diese sehr 
weitgehenden Herausforde-
rungen von den Arbeitsschutz-
verwaltungen der Länder 
wahrgenommen?

Die Betriebe sind gesetzlich zur 
Durchführung einer umfassen
den Gefährdungsbeurteilung 
einschließlich der psychischen 
Belastungen verpflichtet. Die 
Kolleginnen und Kollegen in 
den Arbeitsschutzbehörden 
haben sich für die Überwa

chung auf die neuen Heraus
forderungen vorbereitet, auch 
mit Fortbildungen.

2 Die digitale Arbeitswelt 
stellt alle Akteure im Ar-

beitsschutz vor neue Heraus-
forderungen. Darüber hinaus 
wird eine weitere Flexibilisie-

rung der Arbeitszeitregelun-
gen durch die Wirtschaft 
 gefordert. Welche Herausfor-
derungen ergeben sich hieraus 
für den Arbeits- und Gesund-
heitsschutz?

Die Arbeitswelt unterliegt 
 einem stetigen Wandel. Der 
Arbeitsschutz muss stets den 
Veränderungen angepasst wer
den. So hat der Arbeitsschutz 
der Zukunft auch mit der Digi
talisierung Schritt zu halten 
und weiterhin den Gesund
heitsschutz der Arbeitnehmer 
sicherzustellen.

3 In den letzten zwanzig 
Jahren ist das Personal in 

den Arbeitsschutzverwaltun-
gen der Länder sehr stark ab-
gebaut worden. Eine Folge 
hiervon ist, dass die Besichti-
gungen stark zurückgegangen 
sind. Daneben gibt es Länder, 

die die Aufgaben des Staatli-
chen Arbeitsschutzes kommu-
nalisiert oder der Landesun-
fallkasse übertragen haben. 
Wie wird dafür Sorge getra-
gen, dass sich alle Länder bei 
der Gemeinsamen Deutschen 
Arbeitsschutzstrategie ein-
bringen? 

Im Föderalismus obliegt den 
Bundesländern die Ausgestal
tung ihrer Verwaltungen. Der 
Länderausschuss für Arbeits
schutz und Sicherheitstechnik 
(LASI) hat sich auf ein Konzept 
zur risikoorientierten Überwa
chung verständigt. Im Rahmen 
der Arbeitsprogramme der 
 Gemeinsamen Deutschen 
 Arbeitsschutzstrategie (GDA) 
verteilen sich die durchzufüh
renden Betriebsbesichtigungen 
nachvollziehbar auf die jeweili
gen Unfallversicherungsträger 
und auf die Länder. 

???drei fragen an ...

 < Volker Kregel
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derung in der Personalpolitik 
eingefordert. Darüber hinaus 
gestaltet er Arbeitsbedingun
gen unter anderem durch die 
Mitarbeit in vielen Arbeits
schutzgremien aktiv mit. So 
entsendet der dbb Vertreter in 
vier Arbeitsschutzausschüsse 
(Ausschuss für Betriebssicher
heit, für Gefahrstoffe, für bio
logische Arbeitsstoffe und für 
Arbeitsmedizin), welche die 
Bundesregierung bei der Kon
kretisierung von Arbeitsschutz
vorschriften wie beispielsweise 
dem „Technischen Regelwerk“ 
unterstützen. Auch in den 
Selbstverwaltungsorganen  
der gesetzlichen Unfallversi
cherungen sorgen fachkundige 
Kolleginnen und Kollegen aus 
dbb Mitgliedsgewerkschaften 
dafür, dass die Interessen der 
Beschäftigten bei allen Ent

scheidungen angemessen Be
rücksichtigung finden. 

 < dbb ist aktiver Partner

Der dbb hat zudem eine inter
ne Arbeitsgruppe zu „Arbeits
schutz und Unfallversiche
rung“ eingerichtet, die sich  
mit aktuellen Entwicklungen 
im Arbeits und Gesundheits
schutz wie auch der Unfallver
hütung befasst. Die Arbeits
gruppe begleitet aktuelle 
politische Entwicklungen und 
koordiniert die Arbeit der dbb 
Vertreter in den Ausschüssen 
und den Selbstverwaltungs
organen der gesetzlichen Un
fallversicherung. 

Basierend auf der „Gemeinsa
men Initiative zur Förderung 
des Gesundheitsmanagements 

in der Bundesverwaltung“ von 
Bundesregierung, dbb und 
DGB beteiligt sich der dbb an 
der Erstellung von Handlungs
leitfäden. Diese sollen die ver
antwortlichen Akteure in der 
Verwaltung dabei unterstüt
zen, ihre Aktivitäten im Ar
beits und Gesundheitsschutz 
systematisch anzugehen und 
helfen, ein Betriebliches Ge
sundheitsmanagementsystem 
aufzubauen und weiterzuent
wickeln. 

Schließlich ist der dbb regelmä
ßig auf der weltweit größten 
Arbeitsschutzmesse, der A+A 
in Düsseldorf, vertreten und in
formiert an seinem Stand über 
Arbeitsschutz im öffent lichen 
Dienst. Im Rahmen des Kon
gresses, der parallel zur Messe 
abgehalten wird, bieten Ver

treter des dbb Vorträge zu al
len Facetten des Arbeits und 
Gesundheitsschutzes.
 cph

 < Weitere Informationen …

… rund um Arbeits und Ge
sundheitsschutz finden sich 
nach Berufsgruppen sortiert 
in verschiedenen Flyern, die 
der dbb herausgibt und im 
Internet zum Download 
 bereithält. Eine Sammlung 
wichtiger arbeitsschutzrecht
licher Regelungen hat der 
dbb in seiner handlichen Bro
schüre „Vorschriftensamm
lung Arbeitsschutz“ zusam
mengestellt, die über den 
dbb verlag zu beziehen ist. 
Mehr: www.dbbverlag.de, 
www.dbb.de/presse/ 
mediathek
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4. Seniorenpolitische Fachtagung:

Gesund alt werden
Die Seniorenpolitische Fachtagung der dbb bun
desseniorenvertretung widmet sich relevanten 
Themen der Seniorenpolitik. Bei der vierten Auf
lage der Tagung am 25. September 2017 im dbb 
forum berlin ging es um das Rahmenthema 
 „Gesund alt werden – von nix kommt nix“. 

Die wichtige Bedeutung einer 
kontinuierlichen und nachhal
tigen betrieblichen Gesund
heitsförderung während des 
aktiven Berufslebens und darü
ber  hinaus betonten der dbb 
Bundesvorsitzende Klaus Dau
derstädt und Wolfgang Speck, 
Vorsitzender der dbb bundes
seniorenvertretung. „Professi
onelles Gesundheitsmanage
ment und eine gesunde und 
altersgerechte Führungskultur 
sind die un abdingbaren Vor
aussetzungen für die Erhaltung 
der Gesundheit und Leistungs
fähigkeit von Beschäftigten so
wohl im  aktiven Berufsleben 
als auch danach im Ruhe
stand“, sagte Dauderstädt.  

„Wir werden immer älter. Freu
en wir uns darüber!“, sagte dbb 
SeniorenVor sitzender Wolf
gang Speck und appellierte: 
„Langlebigkeit verpflichtet 

aber auch dazu, möglichst ge
sund und kompetent  älter zu 
werden. Hier ist auch jeder Ein
zelne aufgerufen, Vorsorge zu 
treffen, um körperlich und 
geistig aktiv zu bleiben – denn 
von nix kommt nix.“ 

 < Eigenverantwortlich  
zum Wohlbefinden

Dr. SvenOlaf Obst, Unterabtei
lungsleiter „Demografischer 
Wandel, Ältere Menschen, 
Wohlfahrtspflege“ im Bundes
ministerium für Familie, Senio
ren, Frauen und Jugend, unter
strich in seinem Grußwort, 
dass die Gestaltung des demo
grafischen Wandels eine zen
trale gesellschaftspolitische 
 Zukunftsaufgabe sei. Die Her
ausforderung liege dabei ins
besondere in einem neuen 
Umgang mit der gestiegenen 
Lebenserwartung: „Wenn 

Menschen nach dem Ende des 
aktiven Berufslebens noch gut 
zwei Jahrzehnte vor sich ha
ben, dann müssen wir dafür 
sorgen, dass sie diesen Lebens
abschnitt möglichst fit, gesund 
und selbstbestimmt gestalten 
können“, so Obst. Dabei kom
me den Senioren ein durchaus 
 entscheidendes Maß an Eigen
verantwortlichkeit für die per
sönliche Gesundheit zu, beton
te der Experte. Entscheidend 
sei auch, sich von überkomme
nen negativen Altersbildern zu 
lösen und realistische und 
 differenzierte positive Alters
bilder zu unterstützen. 

Dass Gesundheit weit mehr sei 
als das Fehlen von Krank heit 
und Gebrechen, betonte Re
gina Kraushaar, Abteilungs
leiterin „Pflegesicherung und 
Prävention“ aus dem Bundes
gesundheitsministerium. Es 
gehe um Wohlbefinden – auch 
im Alter. Dazu gehörten kör
perliche Gesundheit ebenso 
wie soziale und geistige Akti
vität und Teilhabe. Der Weg 
dorthin sei zweigleisig: Zum 
einen müssten die Älterwer
denden nicht nur eigenverant
wortlich ihren Teil zum Wohl

befinden beitragen. Auch der 
Staat sei in der Pflicht, die indi
viduelle Motivation zu fördern 
und zu unterstützen. „Wir 
brauchen eine jeweils lebens
weltbezogene Gesundheitsför
derung quer durch alle Genera
tionen“, forderte Kraushaar. 

 < Lehr: Schonung führt  
zu Hilflosigkeit

„Wir haben es selbst in der 
Hand, wie wir altern. Hierbei 
gilt es, nicht nur dem Leben 
Jahre zu geben, sondern den 
Jahren Leben.“ Mit diesem 
Wortspiel sicherte die bekann
te Altersforscherin und Psy
chologin Ursula Lehr sich die 
Aufmerksamkeit der Tagungs
teilnehmer. Zusätzliches Ge
wicht verlieh den Fakten und 
Argumenten, die sie vortrug, 
auch ihr persönlicher Hinter
grund. Schließlich feierte die 
emeritierte Professorin, die un
ter Bundeskanzler Helmut Kohl 
1988 bis 1991 Bundesministe
rin für Jugend, Familie, Frauen 
und Gesundheit war und bis 
heute als stellvertretende Vor
sitzende der Bundesarbeitsge
meinschaft der SeniorenOrga
nisationen  (BAGSO) aktiv ist, 

 < Klaus Dauderstädt

 < Wolfgang Speck

 < SvenOlaf Obst

 < Regina Kraushaar
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diesen Sommer ihren 87. Ge
burtstag. Lehr machte deutlich, 
dass weniger der – mit zuneh
mendem  Alter eher illusorische 
Zustand vollständiger Gesund
heit – ursächlich für das Errei
chen eines hohen Alters sei, 
sondern viel mehr die subjekti
ve Selbsteinschätzung, mit der 
ein Mensch sein  Befinden be
wertet. Die Ergebnisse der von 
Lehr ab 1976 begleiteten Bon
ner Gerontologischen Längs
schnittstudien zeigen deutlich, 
dass die Probanden, die sich 
– auch bei anderslautendem 
Arzturteil subjektiv relativ ge
sund fühlten – länger lebten 
als jene, die sich eher krank 
fühlten, selbst wenn ein Arzt 
ihnen das Gegenteil beschei
nigte: „Die  ‚Gesunden‘ waren 
 aktiver, bewegten sich mehr. 
Die ‚Kranken‘ waren passiv und 
antriebslos.“ Diese Passivität 
könne auch durch das Verhal
ten des Arztes ausgelöst wer
den, stellte die Altersforscherin 
klar: „Ärzte sollten ihren be
tagten Patienten nicht ständig 
sagen, was sie in ihrem Alter 
nicht mehr können, sondern 
sie ermutigen, sich  etwas zuzu
trauen.“ Die Empfehlung, sich 
zu schonen und Bewegung ein
zuschränken, steigere die Sturz
gefahr, schmälere das Selbst
bewusstsein und  führe auf 
lange Sicht in die Hilfslosigkeit. 

 < Gut ernährt  
und fit geturnt 

Julia Zichner von der Deut
schen Gesellschaft für Ernäh
rung stellte in ihrem Vortrag 
Empfehlungen für „Ausgewo
gene Ernährung im Alter“ vor. 
Zu beachten sei dabei, dass äl
tere im Vergleich zu jüngeren 

Menschen in der Regel zwar 
einen geringeren  Kalorien, 
aber einen ähnlich hohen oder 
sogar höheren Nährstoffbedarf 
haben. Daher sei zwar auch die 
Menge, insbesondere aber die 
Qualität und die Ausgewogen
heit der Ernährung von Bedeu
tung. Die Basis und größte Pro
duktgruppe einer gesunden 
Ernährungspyramide sollen 
demnach Kohlen hydrate (Brot, 
Kartoffeln, Reis) bilden, es fol
gen – mit abnehmender Menge 
– Gemüse und Salat, Obst, 

Milch und Milchprodukte, Fisch 
und Fleisch sowie Fette und 
Öle. Zudem lasse bei älteren 
Menschen oft das Durstgefühl 
nach, eine regelmäßige Flüssig
keitsaufnahme von mindestens 
1,5 Litern am Tag sei  daher be
sonders wichtig.  Außerdem sei 
insgesamt ein möglichst gerin
ger Zuckergehalt wichtig, um 
Bluthochdruck, Diabetes oder 
Gelenkerkrankungen vorzubeu
gen. Für die Aufnahme und Ver
arbeitung der Nährstoffe sei 
zudem viel Bewegung im Alltag 
vorteilhaft.

Letzteres unterstrich auch 
Anke Töpper vom Deutschen 
TurnerBund in ihrem Vortrag 
über „Bewegung zur Erhaltung 

der Leis tungs fähigkeit“, die 
das Publikum in diesem Sinne 
während ihres Vortrages im
mer wieder zu kleineren Be
wegungs und Koordinations
übungen aufforderte. Grund 
sätzlich erhalte der Körper nur 
Funktionen, die er regelmäßig 
benötige. Daher berge Inakti
vität das größte Risiko für älte
re Menschen, deren Leistungs
fähigkeit und ins besondere 
Muskelkraft mit den Jahren 
 ohnehin schwinde. Die daraus 
 resultierende Unsicher heit, 
etwa aus Angst vor Stürzen, 
könne in einen Teufelskreis aus 
Angst, Vermeidung, Einschrän
kung und weiterem Leistungs
abbau führen.  „Bewegung 
baut die Brücke zwischen 
 Körper und Geist“, erklärte 
Töpper.

 < Depression kann  
jeden treffen

Depressionen können entge
gen der immer noch landläufi
gen Meinung jeden treffen. Das 
war der Grundtenor des Vortra
ges von Prof. Dr. Ulrich Hegerl 
vom Universitätsklinikum Leip
zig, Abteilung Psychische Ge
sundheit. „Depression“ werde 
oft als Begriff gebraucht, um 
alltägliche Schwankungen des 
Befindens zu beschreiben. Aus 
medizinischtherapeutischer 
Sicht aber sei die Depression 
„eine ernste  Erkrankung, die 
das Denken, Fühlen und Han
deln der Betroffenen beein
flusst, mit Störungen von Kör
perfunktionen einhergeht und 
erhebliches Leiden verursacht. 
Menschen, die an einer Depres
sion erkrankt sind, können sich 
selten allein von ihrer gedrück
ten Stimmung, Antriebslosig
keit und ihren negativen Ge
danken befreien“, so der 
Mediziner. Glücklicherweise 
gebe es heute gute und effek
tive Möglichkeiten der medi
kamentösen und psychothera
peutischen Behandlung. Hegerl 
verwies darauf, dass das Krank
heitsbild Depression mit einer 
um bis zu zehn Jahre vermin
derten Lebenserwartung ein
hergehe und einen Leidens
druck bereite, der bis zum 

Selbstmord führen könne. Über 
die medizinische Hilfe hinaus 
empfahl Hegerl Betroffenen 
und  Angehörigen die Hilfsan
gebote der Stiftung Deutsche 
Depressionshilfe.

 < Pflege und Prävention

So fit und gesund moderne 
 Senioren auch sind: Pflege 
kann ebenfalls für jeden zum 
Thema werden. Dr. Sylke Wet
stein von COMPASS Private 
Pflegeberatung umriss in ih
rem Vortrag die Vorzüge der 
Prävention vor und in der Pfle
ge im Rahmen der neuen Pfle
gebegutachtung. Geeignete 
Präventionsmaßnahmen seien 
wichtig, um eine weitere Ver
schlechterung des Gesund
heitszustandes Pflegebedürf
tiger zu vermeiden. 

In ihrem Schlusswort fasste die 
stellvertretende Vorsitzende 
der dbb bundesseniorenvertre
tung, Uta KramerSchröder, die 
Ergebnisse treffend zusam
men: „Risiken können im Alter 
nicht ausgeschlossen werden. 
Aber für Prävention im Alltag 
kann jeder etwas tun. Oft sind 
es die kleinen Dinge, die uns 
helfen.“
 cri, br, ef, iba

 < Prof. Dr. Ursula Lehr

 < Julia Zichner
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 < Sylke Wetstein

 < Anke Töpper
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Warum psychische Belastungen in die Gefährdungsbeurteilung gehören:

Arbeitsschutz ist kein Reparaturbetrieb
Laut Arbeitsschutzgesetz hat der Arbeitgeber „durch eine Beurteilung 
der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung zu 
ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind“. 
Diese Pflicht wird als „Gefährdungsbeurteilung“ bezeichnet. Gefähr
dungen können sich zum Beispiel durch physikalische oder chemische 
Einwirkungen ergeben. Im Jahr 2013 hat der Gesetzgeber die „psychi
schen Belastungen bei der Arbeit“ explizit ergänzt. Diese sind somit 
auch zwingend notwendig in einer Gefährdungsbeurteilung zu be
trachten. Es stellt sich die Frage, ob diese Ergänzung sinnvoll war und 
ist. Hierauf gibt es eine eindeutige Antwort: ja, unbedingt!

Zunächst zu den Begriffen: In 
der Norm 10075 „Ergonomi
sche Grundlagen bezüglich 
psychischer Arbeitsbelastung“ 
wird psychische Belastung de
finiert: „Die Gesamtheit aller 
erfassbaren Einflüsse, die von 
außen auf den Menschen zu
kommen und psychisch auf ihn 
einwirken.“ Wenn etwas psy
chisch wirkt, bedeutet dies, 
dass es auf die Gedanken, Ge
fühle und/oder das Verhalten 
der Person wirkt. Also, alle An
forderungen von außen, die 
auf unser Denken, Fühlen und 
Handeln wirken, bezeichnet 
man als psychische Belastung. 
Dies folgt ganz der Logik der 
anderen Gefährdungen in der 
Gefährdungsbeurteilung wie 
chemische oder biologische Ar
beitsstoffe oder Lärm – alles 
kommt von außen auf uns zu 
und wirkt auf uns. Diese Wir
kung heißt dann bei den psy
chischen Faktoren „Psychische 
Beanspruchung“. Hierbei han
delt es sich laut Norm um die 
„unmittelbare (nicht die lang
fristige) Auswirkung der psy
chischen Belastung im Indivi
duum in Abhängigkeit von 
seinen jeweiligen überdau
ernden und augenblicklichen 
Voraussetzungen, einschließ
lich der individuellen Bewäl
tigungsstrategien“. Die psy
chische Beanspruchung 
be schreibt also, ob ich mich 
zum Beispiel freue oder ärgere. 
Das kann bei unterschiedlichen 

Personen unterschiedlich sein 
und hängt beispielsweise von 
der Qualifikation oder der per
sönlichen Konstitution ab. Das 
ist bei anderen Gefährdungs
faktoren ebenfalls so: Manche 
haben empfindlichere Ohren 
als andere und manche können 
aufgrund körperlicher Voraus
setzungen mehr heben als an
dere. Psychische Belastungen 
müssen also per se nicht nega
tiv wirken – sie können auch 
eine positive Wirkung haben. 
Bei manchen Belastungen hat 
die wissenschaftliche For
schung inzwischen gezeigt, 
dass bei ihnen die Wahrschein
lichkeit negativer Konsequen
zen erhöht ist und sie also als 
gesundheitsgefährdend gelten 
können. Hierzu gehören gerin
ger Handlungsspielraum, hohe 
Arbeitsintensität, geringe sozi
ale Unterstützung und Arbeits
platzunsicherheit.

Warum gehören die psychi
schen Belastungen in die Ge
fährdungsbeurteilung? Wir alle 
erleben, dass sich die Welt und 
somit die Arbeit verändert hat. 
So ist die Anzahl der Beschäf
tigten im Dienstleistungssek
tor deutlich gestiegen. Dies 
führt dazu, dass wir bei der Ar
beit mehr mit anderen Men
schen interagieren – eine Quel
le für psychische Belastungen. 
Aufgrund technischer Entwick
lungen können viele Personen 
überall und jederzeit arbeiten 

und mit unterschiedlichen 
Teams. Dies kann dazu führen, 
dass die Abgrenzung zwischen 
Arbeit und Privatleben nicht 
mehr gelingt und wir nicht 
mehr zur Ruhe kommen. Wir 
müssen uns in neuen Teams 
auf andere Personen und Pro
jektleitungen einstellen – auch 
das kostet Kraft. Große Daten
mengen sind zu verarbeiten, es 
gibt viele Informationen und 
wir wissen manchmal nicht 
mehr, welche Informationen 
wir auswählen sollen und wel
che Entscheidung die beste ist 
(der Fachbegriff hierfür ist üb
rigens Optionsstress). All die 
Veränderungen und aktuellen 
Arbeitsbedingungen wirken 
auf uns ein und gehören zu 
den psychischen Belastungen. 
Sie nehmen also inzwischen 
einen viel größeren Raum ein 
als früher und gehören deshalb 
auch dringend in die Gefähr
dungsbeurteilung.

 < Noch drei Hinweise

Es geht um die Belastungen – 
also die Einwirkungen von au
ßen. Man kann auch sagen, es 
geht um die Arbeitsbedingun
gen. Nicht die Beanspruchun
gen sollen betrachtet werden. 
Das ist bei den anderen Gefähr
dungsfaktoren ebenfalls so. 
Man erfasst den Lärm und 
fragt nicht die Beschäftigen, 
wie es ihnen mit dem Lärm 
geht. Das Erfassen der psychi

schen Belastungen ist schwie
riger als bei den anderen Ge
fährdungen. Die Logik der 
Gefährdungsbeurteilung gilt 
aber für alle Gefährdungsfak
toren. Es geht um Belastungen 
bei der Arbeit und nicht aus 
dem Privatleben. Auch das ist 
bei allen anderen Gefährdun
gen so. Man wird nicht gefragt, 
ob man am Wochenende rü
ckenbelastende Gartenarbeit 
gemacht hat oder ob man auf 
einem Konzert war. Die Effekte 
nehmen wir ebenso zur Arbeit 
mit – wie bei den psychischen 
Belastungen. Sie sind aber 
nicht Gegenstand des Arbeits
schutzes. Die Gefährdungsbe
urteilung ist ein Instrument der 
Prävention. Sie soll also voraus
schauend Gefährdungen ver
meiden helfen. Ein Reparatur
betrieb, wenn „das Kind in den 
Brunnen gefallen ist“, ist auf
wendiger und deutlich schwie
riger. Das wird leider manchmal 
vergessen. 
 Hiltraut Paridon

 < Die Autorin …

… ist promovierte Psycholo
gin und Expertin für den 
Themenkomplex „psychi
sche Belastungen und Ge
sundheit“. Seit 2017 unter
hält sie eine Professur für 
Medizinpädagogik an der 
SRH Hochschule für Ge
sundheit in Gera.
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Teilzeit, Schicht und Wechselschichtdienst:

Wann sind Überstunden Überstunden?
Ein aktuelles Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) wirft ein neues Licht 
auf die Bewertung von Mehrarbeit bei Teilzeitbeschäftigten. Ganz klar ist 
die Rechtslage damit aber immer noch nicht.

In dem Urteil vom 23. März 
2017 (Az.: 6 AZR 161/16) hat 
das BAG die Voraussetzungen 
für das Ent stehen von Ansprü
chen auf Überstundenentgelt 
im Geltungsbereich der Tarif
verträge des öffentlichen 
Dienstes (TVöD) – insbesonde
re für Teilzeitbeschäftigte – 
konkretisiert. Gerade im Hin
blick auf Teilzeitbeschäftigte 
wird in Umsetzung dieses Ur
teils Mehrarbeit daher zu
künftig anders zu bewer
ten sein als bisher.

 < Überstunden bei 
Teilzeit

Die erste und voll
ständig neue Aussage 
betrifft die Teilzeitbe
schäftigten: Diese 
leisten danach bereits 
dann Überstunden, 
wenn sie über ihre in
dividuell vereinbarte 
Arbeitszeit hinaus arbei
ten – und nicht erst dann, 
wenn sie die Grenze eines 
vollzeitbeschäftigten Arbeit
nehmers überschreiten. Damit 
steht die Regelung des § 7 
Abs. 7 TVöD einer Einordnung 
als Überstunden und einem 
 etwaigen Anspruch auf Über
stundenentgelt nicht mehr im 
Wege, da diese insoweit ge
gen § 4 Abs. 1 Teilzeit und Be
fristungsgesetz (TzBfG) und 
europarechtliche Vorgaben 
verstößt. So entstehen An
sprüche auf Überstundenzu
schläge gemäß § 8 Abs. 1 
TVöD bereits ab der ersten 
Stunde, die über die vertrag
lich vereinbarte Arbeitszeit 
hinaus erbracht wird – und 
sind entsprechend auszube
zahlen, wenn vollschichtig 
eingesetzte Teilzeitbeschäf

tigte ungeplant Überstunden 
 leisten. Allerdings ist darauf 
hinzuweisen, dass im Gel
tungsbereich des TVöD weite
re Voraussetzungen für das 
Entstehen von 
Überstun
den 

sind, 
dass die
se zum  einen 
angeordnet wurden 
und zum anderen gemäß § 7 
Abs. 7 TVöD nicht bis zum 
Ende der folgenden Kalender
woche durch Freistellung aus
geglichen worden sind. Nur 
dann können – wohl auch 
trotz der neuen Rechtspre
chung – Teilzeitbeschäftigte 
Ansprüche auf Überstunden
vergütung geltend machen.

Das Urteil hat im Hinblick auf 
Teilzeitbeschäftigte darüber 

 hinaus auch Auswirkungen auf 
alle Arbeitsverhältnisse – un
abhängig vom Geltungsbereich 
des TVöD. § 4 TzBfG gilt gene
rell, und deshalb dürften alle 

entgegenstehenden 
Regelungen 

auch in 

 an deren 
Tarifverträgen 

unwirksam sein. Das sind zum 
Beispiel TVL, TVH, TVBA,  
TVCharité und TVV. Ob dann 
auch stets Ansprüche auf 
Überstundenzuschläge entste
hen, hängt aber davon ab, wie 
die Bezahlung von Überstun
den im jeweils geltenden Tarif 
beziehungsweise Arbeitsver
trag geregelt ist und welche 
Voraussetzungen generell für 
das Entstehen von Überstun
den bestehen.

 < Schicht- und Wechsel-
schichtdienst

Mit der zweiten Konkretisie
rung hat das BAG eine ältere 
Rechtsprechung aus dem Jahr 
2003 im Hinblick auf Beschäf
tigte im Schicht beziehungs
weise Wechselschichtdienst 
noch einmal bekräftigt. Bei 
 sogenannten ungeplanten 
Überstunden, die über die im 
Schichtplan festgelegten Zei
ten hinaus angeordnet werden, 
entsteht stets ein Anspruch auf 
Überstundenzuschlag bezie
hungsweise Überstundenent

gelt. Beschäftigte können 
nicht darauf verwiesen 

werden, dass diese Über
stunden im Ausgleichs

zeitraum durch Frei
stellung verrechnet 

werden. 

§ 7 Abs. 8 Buchst. c, 
1. Alternative TVöD 
räumt für diese 
Überstunden kei
nen Ausgleichszeit
raum ein. Diese 

Entscheidung ist 
über den Anwen

dungsbereich des 
TVöD hinaus auch für 

den Anwendungsbe
reich von TVL, TVH, 

 TVV, TVBA sowie TVCha
rité relevant, die insoweit 

gleichlautende Tarifregelungen 
zu Überstunden enthalten.

 < Widersprüchliche  
Rechtsprechung

Der 6. Senat des BAG befindet 
sich mit dieser Entscheidung 
im Widerspruch zu einer Ent
scheidung des 10. Senats, die 
Ende April 2017 ergangen ist. 
Allerdings befasst sich das 
letztgenannte Urteil inhaltlich 
nicht mit dem TVöD, sondern 
mit einer Regelung aus einem 
Haustarifvertrag aus dem Be
reich des Gaststättengewer
bes. mm
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Erste Hinweise auf eine Trendwende:

Schluss mit niedrigen Zinsen?
Sparer, Anleger und alle mit Baufinanzierungs
plänen blicken gespannt auf die Europäische 
 Zentralbank (EZB). Wird sie in absehbarer Zeit  
die Leitzinsen erhöhen oder nicht? 

„Die EZB deutet vorsichtige 
 Änderung der Geldpolitik an“, 
schrieb das Handelsblatt nach 
der Sitzung des EZBRats in der 
estnischen Hauptstadt Tallinn 
Anfang Juni 2017. Dort verzich
tete die EZB seit Langem erst
mals auf Hinweise einer weite
ren Zinssenkung. Volkswirte 
werten dies als ein erstes 
 vorsichtiges Signal für einen 
Kurswechsel. Denn die Finan
zierungskosten für Immobilien
erwerb werden letztlich stark 
von der Zinspolitik der Zentral
bank beeinflusst. 

Sparer und Anleger dürften 
sich über ein Ende der Nullzin
sen freuen. Wer jedoch in ab
sehbarer Zeit ein Darlehen in 
Anspruch nehmen will, sollte 
jetzt vorausschauend planen. 
Denn neben dem Anstieg der 
Immobilien und Wohnungs
preise in vielen, insbesondere 
städtischen Regionen droht 
eine weitere Verteuerung des 
Immobilienerwerbs durch ei
nen allmählichen Anstieg der 
Bauzinsen. Bereits ein leichter 
Zinsanstieg kann – je nach 
Zinsbindung und Finanzie
rungsvolumen – zu mehreren 
Tausend Euro Mehrbelastung 
führen. Ein Weg, eventuell stei
genden Zinsen vorzubeugen, 
ist, für den Ablauf der Zinsbin
dung schon im Voraus die Wei
chen für eine Anschlussfinan
zierung zu stellen.

 < Jetzt günstige Anschluss-
finanzierung sichern

Das aktuell niedrige Zinsniveau 
können Sie sich beispielsweise 
für eine Anschlussfinanzierung 
durch die Bausparkasse Wüs
tenrot, langjähriger Kooperati

onspartner des dbb vorsorg
werk, sichern. Das ist ebenfalls 
möglich, wenn die Zinsfest
schreibung erst in einigen 
 Jahren ausläuft. Für Immobili
enbesitzer, die an einer Um
schuldung interessiert sind, die 
entweder sofort oder in ein bis 
drei Jahren (ForwardDarlehen) 
ansteht, empfehlen die Exper
ten von Wüstenrot das soge
nannte „Wüstenrot Wohndar
lehen“, das sich durch eine 
planbare Finanzierung mit kon
stanten Raten und Flexibilität, 
durch kostenlose Anpassung 
der Raten an geänderte Le
bensumstände, auszeichnet. 
Bis zum Jahresende können 
wechselwillige Finanzierer bis 
zu 150 Euro GrundbuchAbtre
tungskosten bei Anschlussfi
nanzierungen ab 50 000 Euro 
sparen; diese werden von 
 Wüstenrot übernommen. 

Ein probates Instrument zur 
Absicherung gegen steigende 
Bauzinsen ist das Bausparen. 
Die sogenannten „WohnsparTa
rife“ von Wüstenrot bieten ne
ben Zinssicherheit eine schnel
le Zuteilung für besondere 
(Wohn)Wünsche, die Möglich
keit, jederzeit Sondertilgungen 
in beliebiger Höhe vorzuneh
men, und einen Anspruch auf 
Auszahlung von Teilbeträgen 
– dies kann von Vorteil sein, 
wenn Vorhaben flexibel umge
setzt werden  sollen.

 < Besonders lukrativ

dbb Mitglieder und ihre Ange
hörigen (Ehe und Lebenspart
ner, Kinder) profitieren von ei
nem attraktiven Zinsvorteil für 
die Baufinanzierung, der über 
die Laufzeit des Darlehens 

mehrere Tausend Euro Erspar
nis bringen kann! Die aktuellen 
Zinssätze und der Vorteil las
sen sich auf unserer Internet
seite blitzschnell ausrechnen: 
www.dbbvorteilswelt.de/
baufinanzierung/.

Und: Beim Abschluss eines 
Bausparvertrages (Wohnspa
ren) sparen Mitglieder und ihre 
Angehörigen 50 Prozent der 
Abschlussgebühr!

 < Sie wollen sich alle  
Vorteile sichern? 

Informieren Sie sich gerne bei 
der Kundenbetreuung des dbb 
vorsorgewerk (montags bis 
freitags von 8 Uhr bis 18 Uhr 
unter 030.40816444). Gerne 
wird Ihnen auch eine kom
petente Beratung bei Ihrem 
Bauspar und Finanzierungs
experten von Wüstenrot ver
mittelt. 

 < KfzVersicherung kündigen … 

… und zum Stichtag 30. November 2017 zur HUKCOBURG wech
seln. Bis zum 30. November können die meisten Autofahrer ent
scheiden, ob sie ihre KfzVersicherung kündigen und zu einem 
 anderen Anbieter wechseln. Vergleichen lohnt sich, denn die Preis
spannen zwischen den einzelnen Anbietern sind erheblich. In der 
Regel läuft ein KfzVersicherungsvertrag vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember eines Jahres. Wird der Vertrag nicht spätestens einen 
Monat vor Ablauf gekündigt, verlängert er sich automatisch um ein 
Jahr. Wer zum 1. Januar wechseln will, muss dies bis einschließlich 
30. November ankündigen. Entscheidend für die Wirksamkeit der 
Kündigung ist ein fristgerechter Eingang beim Versicherer.

Sonderkündigungsrecht ermöglicht späteren Wechsel

Doch was ist, wenn Sie nach dem Stichtag erfahren, dass die Kfz
Versicherung teurer wird? Muss man zwangsläufig beim bisherigen 
Versicherer bleiben? Nein! Denn hier kommt das Sonderkündi
gungsrecht ins Spiel: Mit Erhalt der Beitragsrechnung und Kenntnis 
über den höheren Beitrag beginnt die einmonatige Sonderkündi
gungsfrist zu laufen. Dem Wechsel zu einem günstigeren KfzVer
sicherer steht dann auch nach dem Stichtag nichts mehr im Weg. 
Bei einem Wechsel zu unserem Partner HUKCOBURG erhalten Sie, 
Ihre Ehe oder Lebenspartner sowie Ihre Kinder, die in Ihrer häusli
chen Gemeinschaft leben, als Neukunden einen einmaligen Bonus 
in Höhe von 25 Euro.
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Der Fall des Monats

 < Info

Der dbb gewährt den Einzel
mitgliedern seiner Mitglieds
gewerkschaften berufsbezo
genen Rechtsschutz. 

Sonderurlaub entgegen bestehendem 
Personalbedarf:

Aufhebung in zweiter Instanz
Ein Beamter, der in einem Ehrenamt als Erster 
stellvertretender Bürgermeister ernannt worden 
war, wollte Sonderurlaub für den Besuch seiner 
kroatischen Partnergemeinde und versuchte, die
sen Anspruch mit einem Eilantrag durchzusetzen.

Das Verwaltungsgericht Schwe
rin gab dem Eilantrag wegen 
Dringlichkeit und materieller 
Rechtmäßigkeit statt, weil dem 
Gedanken der Gemeindeord
nung nach der Bürgermeister 
jedenfalls einen Freistellungs
anspruch hätte. Dieser An
spruch auf Freistellung umfasse 
Tätigkeiten, die zwingend mit 
der Mandatsausübung verbun
den seien. Also insbesondere 
Teilnahme an Sitzungen der 

 Gemeindevertretung, ihrer Aus
schüsse und Fraktionen. Aber 
es könnten auch andere Tätig
keiten erfasst sein, wenn die 
Gemeindevertretung dies für 
erforderlich halte. Die Teilnah
me an einem Besuch in einer 
Partnerstadt im Ausland gehö
re zwar grundsätzlich nicht zu 
den Kernaufgaben von Gemein
devertretern, aber der Erste 
stellvertretende Bürgermeister 
könne unter anderem auch für 

die partnerschaftliche Bezie
hung zu dieser Partnergemein
de verantwortlich sein. 

Dienstliche Gründe, die gegen 
eine solche Freistellung spre
chen, waren nicht durchgrei
fend. So entgegnete die An
tragsgegnerin, man habe Per 
sonalbedarf, eine Freistellung 
würde diesem Personalnot
stand zuwiderlaufen. Denn 
 insbesondere die Freistellung 
anderer Mitarbeiter des Polizei
präsidiums im Rahmen von 
Überstundenabbaumaßnah
men könnten auch zu einem 
späteren Zeitpunkt erfolgen, 
sodass der Personalnotstand, 
auf den sich die Antragsgegne

rin berief, nicht verfing (Be
schluss des Verwaltungsge
richts Schwerin vom 1. Sep tem 
ber 2017 (Az.: 1 B 03.05.2002/ 
17 SN). Leider nur ein Zwischen
erfolg für das Dienstleistungs
zentrum Nord in Hamburg, der 
jedoch dadurch geschmälert 
wurde, dass die erstinstanz
liche Entscheidung zweitin
stanzlich aufgehoben worden 
war. Der Sonderurlaub wurde 
nicht genehmigt. ak
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Mobilfunkstandard 5G:

Schnell, schneller, 
Zukunft
Immer mehr Teilnehmer 
in den Mobilfunknetzen 
wollen immer größere 
Datenmengen immer 
schneller übertragen. Für 
den Endkundenbereich ist be
reits mit dem Vorgängerstandard LTE 
eine Geschwindigkeitsgrenze erreicht, de
ren Übertretung in der Praxis kaum noch 
spürbar wäre. Doch vor allem die Indus
trie braucht noch schnellere Mobilfunk
netze, um ihre Zukunftsvisionen Wirklich
keit werden zu lassen. Bis 2025 soll 5G 
bundesweit flächendeckend funkbereit sein. 

Treiber für die Investition in 
den schnellsten Mobilfunk aller 
Zeiten sind die Vernetzung im 
Zuge des „Internet der Dinge“ 
und das autonome Fahren. 
 Maschinen, Fahrzeuge und 
 Gebrauchsgegenstände sollen 
innerhalb von Sekundenbruch
teilen Informationen austau
schen können, damit sich zum 
Beispiel selbstfahrende Autos 
gegenseitig erkennen und keine 
Unfälle bauen. Für die Industrie 
hat das Internet der Dinge ei
nen ganz anderen Stellenwert 
als Technikspielereien für Pri
vatanwender: Wenn Mobil
funkkunden mit 5G Filme statt 
in Full HD verzögerungsfrei in 
4K schauen können, ist das 
zwar schön, aber nicht lebens
notwendig. Für die Wirtschaft 
dagegen wird der schnelle Mo
bilfunk so wichtig sein wie die 
Versorgung mit Rohstoffen, 
Strom und Wasser. Denn in der 
Produktion, der Forschung und 
zum Beispiel der Medizin eröff
net die schnelle Kommunikati
on von Maschinen und Prozes
sen neue Horizonte.

Nach Ansicht der Forscher vom 
Fraunhofer FOKUS weiß jetzt 

noch niemand, was die „Killer
applikation“ von 5G sein wird. 
Klar ist den Wissenschaftlern 
aber, dass sich mindestens drei 
Anwendungsbereiche abzeich
nen, die jeweils zu unterschied
lichen Netzausprägungen füh
ren werden: Beim Internet der 
Dinge müssen sehr viele End
geräte wie zum Beispiel einzel
ne Sensoren einer Maschine 
gleichzeitig Zugang zum Netz 
bekommen. Ein weiterer Be
reich ist die Stabilität kritischer 
Infrastrukturen, die durch 5G 
erhöht werden kann, etwa bei 
der Stromversorgung. Die Drit
te Anwendung wird auch den 
Privatkundenbereich betreffen, 
denn auch dort nimmt der Da
tenhunger kontinuierlich zu, 
neue Technologien wie Virtual 
Reality werden sich nach und 
nach nahtlos in unser Leben 
integrieren. Auch müssen die 
Netze für all diese Anwendun
gen immer „intelligenter“ wer
den, was letztlich auch eine 
Frage von Geschwindigkeit ist.

 < Belastbares Netz

Konkret bedeutet 5G gegen
über dem derzeitigen Mobil

funkstandard LTE (4G) eine 100 
Mal höhere Datenrate mit bis 
zu 10 000 Megabit pro Sekun
de (MBit/s). Die Netze werden 
1 000 Mal mehr Teilnehmer 
und Geräte verkraften, um 
rund 100 Milliarden Mobil
funkgeräte weltweit gleich
zeitig ansprechen zu können.

Auch Bundesverkehrsminister 
Alexander Dobrindt schwärmt 
von den Möglichkeiten. Für ihn 
sind Innovationen wie das au
tomatisierte und vernetzte 
Fahren, Industrie 4.0, EHealth 
oder intelligente Energienetze 
Treiber einer rasanten Vernet
zung mit enormem Daten
wachstum. Der Zugang zum 
Internet der Dinge erfolge da
bei zunehmend mobil. „5G ist 
die Schlüsseltechnologie im 
Zeitalter der Vernetzung“, so 
Dobrindt im August 2017. „Es 
ist die Grundlage der Gigabit
Gesellschaft. Mit dem super
schnellen Mobilfunkstandard 
geben wir den Startschuss für 
das digitale Echtzeitalter. Dafür 
legen wir als erstes Land eine 
umfassende 5GStrategie vor. 
Wir wollen, dass Deutschland 
bis 2025 ein hochleistungsfähi

ges 5GNetz bereitstellt. Mit 
der Strategie bringen wir 5G in 
die Fläche: Wir forcieren den 
Netzrollout, stellen Frequen
zen bereit und erproben 5G in 
Städten und Kommunen. So 
setzen wir Deutschland an die 
Spitze und schaffen die Grund
lage für digitale Wertschöp
fung.“

Als wesentliche Maßnahmen 
der Strategie umriss Dobrindt 
die Bereitstellung der erforder
lichen Funkfrequenzen: Bereits 
heute seien den Mobilfunk
netzbetreibern in Deutschland 
für 5G nutzbare Frequenzen 
zugeteilt. Weitere Frequenzen 
sollen dem Markt schnell be
reitgestellt werden. Beim Netz
ausbau sollen Mobilfunk und 
Glasfaser interagieren, denn 
MobilfunkBasisstationen müs
sen mit leistungsfähiger Glas
faser angebunden werden. 
 Zudem sollen zum Beispiel 
 Laternenmasten und Ampel
anlagen für den Aufbau von 
Netzen in Innenstädten ge
nutzt sowie öffentliche Liegen
schaften von Bund, Ländern 
und Kommunen leichter zu
gänglich gemacht werden.

< Nicht nur Industrie und Infrastruk
tur werden von 5G profitieren …
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Im städtischen Umfeld sollen 
Anwendungen für die Smart 
City erprobt werden – von der 
intelligenten Stromversorgung 
über Smart Homes, die Mobili
tät 4.0 bis zur digitalen Verwal
tung. Der Bund startet einen 
Wettbewerb für Kreise, Städte 
und Gemeinden, in dem diese 
Ideen für konkrete Projekte 
einreichen können. Weiter soll 
das vom Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infra
struktur (BMVI) eingesetzte 
„Dialogforum 5G“ fortgeführt 
und die Forschung vorangetrie
ben werden. 

Eine Herkulesaufgabe, be
sonders vor dem Hintergrund, 
dass Deutschland seine hoch
gesteckten Ziele für den Breit
bandausbau bisher nicht so 
recht erreicht hat und in Sachen 
Versorgung mit Festnetz/ 
Internetgeschwindigkeit noch 
weit hinter anderen europäi
schen Ländern herhechelt. Dass 
das im Mobilfunk anders wer
den könnte, dafür stehen auch 
Forschungseinrichtungen wie 
Fraunhofer FOKUS.

 < Berlin im Zentrum der 
Innovation

Für die Forscher von 5G ist ihre 
Wirkungsstätte Berlin nicht nur 
eine hippe Partystadt, sondern 
auch technologischwissen
schaftlich ein Knotenpunkt: 
An 85 wissenschaftlichen Ins
tituten wird auf den Gebieten 
der Informatik und Software
Entwicklung gelehrt und ge
forscht. 18 500 Studierende 
waren im Jahr 2015 in ITbezo
genen Studiengängen einge
schrieben. 70 Prozent (2,1 Mil
liarden Euro) des gesamten 
Risikokapitalvolumens in 
Deutschland gingen in 2015 an 
Startups in Berlin. Dies macht 
Berlin zu einer idealen Umge
bung für die Entwicklung neuer 
Technologien wie den 5GNetz
standard, der dort alles andere 
ist als ein ferner Hype. Sie ent
wickeln dort schon heute Tech
nologien für eine intelligente 
Netzwerkinfrastruktur und ins
tallieren Testumgebungen, mit 
denen neue Anwendungen er

probt werden können. Vor
gestellt hat das Fraunhofer 
Institut FOKUS seine Visionen 
zuletzt im März 2017 auf dem 
Mobile World Congress (MWC) 
in Barcelona in Form der Test
umgebung „5G Berlin“. Mit ih
rer Hilfe sollen Unternehmen 
und Forschungseinrichtungen 
lange vor dem kommerziellen 
Einsatz und dem Abschluss der 
Standardisierungsprozesse ihre 
Produkte auf ihre „5G Readi
ness“ erproben und testen, ob 
sie innerhalb einer 5GUmge
bung reibungslos mit anderen 
Komponenten zusammenar
beiten.

Prof. Dr. Thomas Magedanz, 
Leiter des Geschäftsbereichs 
„Softwarebased Networks“ 
von Fraunhofer FOKUS, resü
miert: „Nach dem anfänglichen 
5GHype mit einigen überzoge
nen Anwendungsszenarien, 
wie dem Operationsroboter am 
anderen Ende der Welt, der 
über Kontinentalgrenzen in 
Echtzeit gesteuert werden soll, 
hat für Telekommunikations
unternehmen und Forschungs
einrichtungen nun die ‚Arbeits
phase‘ begonnen. Wir arbeiten 
mit Partnern aus Industrie und 
Forschung an 5GStandards, die 
es Nutzern ermöglichen, beste
hende breitbandige mobile und 
feste Zugangsnetze nahtlos in 
das hochflexible 5GKernnetz 
zu integrieren.“ Anwendungen, 
die diese integrierte Netzwerk
plattform nutzten, hätten un
terschiedliche Anforderungen 
zum Beispiel hinsichtlich der 
Latenzzeiten, Datenmenge und 
Sicherheit. „Durch ein intelli
gentes Netzwerkdesign mit vir
tuellen, dynamisch konfigurier
baren Netzwerkdiensten auf 
einer verteilten Rechenzen
trumsinfrastruktur kann ge
währleistet werden, dass je 
nach anwendungsspezifischer 
Anforderung die Dienstintelli
genz und Datenverarbeitung 
an entsprechenden Stellen im 
Netz platziert wird und somit 
die optimal passende Netz
infrastruktur zur Verfügung 
steht.“ Dieses Konzept werde 
als „Edge Computing“ bezeich
net, erläutert Magedanz und 

freut sich, dass Fraunhofer Ber
lin mit seinen „5G ReadyWerk
zeugen“ dabei unterstützen 
könne, sich weltweit als füh
rende 5GHauptstadt zu positi
onieren. 

 < Rüstzeug für die  
„intelligente Stadt“

Das Projekt 5G Berlin, eine Initi
ative der FraunhoferInstitute 
FOKUS und HHI, ist Partner des 
Berlin iSquare Programms des 
Landes Berlin, einer Initiative 
der Senatsverwaltung für Wirt
schaft, Energie und Betriebe. 
Berlin will als eines der ers
ten Bundesländer 
ein 5GNetz 
unter 
rea
len 

Be
din
gungen 
testen und an
schließend die Imple
mentierung dieser Infrastruktur 
in Berlin vorantreiben. Dieses 
Vorhaben ist Teil der Digitalen 
Agenda des Landes Berlin.

Die Senatsverwaltung für 
Wirtschaft, Energie und Betrie
be initiiert und begleitet des
halb ein 5GTestfeld im öffent
lichen Raum unter Beteiligung 
von in Berlin tätigen Firmen. 
Zusammen mit Unternehmen, 
Startups und Organisationen 
werden Projekte ins Leben ge
rufen, in denen auf der Basis 
einer modernen Informations 
und Kommunikationsinfra
struktur mit offenen Schnitt
stellen die Expertise der 
unterschiedlichen Partner 
 gebündelt wird.

„Die 5GModellprojekte haben 
das Ziel, die Grundlage für eine 

intelligente Stadt nach dem 
Motto ,Smart Network for 
Smart City‘ zu schaffen und so 
die Lebensqualität der Bürge
rinnen und Bürger in einer 
wachsenden Stadt zu verbes
sern“, sagt Wirtschaftssenato
rin Ramona Pop. „Bei all den 
Herausforderungen und Inno
vationen der digitalen Trans
formation soll vor allem der 
Nutzen für die Anwender im 
Vordergrund stehen – auch 
wenn dahinter komplexe neue 
Infrastruktur und Technologi
en stehen. Die Senatsverwal
tung für Wirtschaft, Energie 

und Betriebe ist 
offen 

für 
neue Ide

en und Projekte. Ich freue mich 
darauf, mit den Akteurinnen 
und Akteuren ins Gespräch zu 
kommen.“

Letztlich soll das alles auch dem 
Endverbraucher zugute kom
men, denn die Anwendungs
felder von 5G sind vielfältig: 
Durch 5G wird sich beispiels
weise das mobile Video und 
Musikstreaming verbessern: 
Streaming ist bisher nur bei 
niedrigen Geschwindigkeiten 
möglich. Schon in einem nor
malen ICE fällt die Verbindung 
häufig aus. 5G soll künftig auch 
die Übertragung in Hochge
schwindigkeitszüge und Flug
zeuge ermöglichen. Weitere 
wichtige Anwendungen könn
ten mobiles Video in autonom 
fahrenden Autos oder Augmen
ted Reality sein.  br

 < ... auch im 
Privatkun
denbereich 
wird die 
Mobil funk
evo lution für 
Innova tionen 
sorgen.
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 < DPVKOM

Gegen Einschränkung der 
Briefzustellung

Die Kommunikationsgewerk
schaft DPV (DPVKOM) hat von 
der Deutschen Post gefordert, 
einen Test mit neuen Zustell
optionen zu beenden. Dabei 
können Kunden auswählen, ob 
sie Briefe gesammelt an einem 
Wochentag, an drei Wochen
tagen oder an allen fünf Wo

chentagen – dann jedoch am 
Arbeitsplatz – erhalten wollen. 
„Wir fordern die Deutsche  
Post auf, dieses Pilotprojekt 
 sofort zu stoppen“, sagte der 
 DPVKOMBundesvorsitzende 
Volker Geyer am 4. September 
2017. So sei rechtlich zweifel
haft, ob die Deutsche Post mit 
dem Empfänger eines Briefes 
überhaupt eine andere Zustel
lungsoption vereinbaren kön
ne. „Schließlich zahlt der Ab
sender das Briefporto und geht 
damit einen Vertrag mit dem 
Unternehmen ein“, so der 
 DPVKOMBundesvorsitzende 
Volker Geyer. „Dessen ungeach
tet hat sich das Unternehmen 
in Anlehnung an die Postuniver
saldienstleistungsverordnung 
selbst dazu verpflichtet, die 
postalische Grundversorgung 
an sechs Tagen in der Woche 
sicherzustellen. Daran darf 
nicht gerüttelt werden.“

Nach Auffassung der DPVKOM 
sei das Pilotprojekt ein weiterer 
Versuch des Unternehmens, die 
Grundversorgung und Selbst
verpflichtung sukzessive zu un
terlaufen. Offensichtlich verfol
ge die Deutsche Post mit einer 

ausgedünnten Zustellung das 
Ziel, Arbeitsplätze im großen 
Stil abzubauen und damit Per
sonalkosten zu senken. „Es 
kann nicht sein, dass der Post
vorstand seine völlig überzoge
nen Gewinnziele bis zum Jahr 
2020 auf dem Rücken der Mit
arbeiter und der Kunden erzie
len will. So soll das operative 
Konzernergebnis bis dahin um 
durchschnittlich mehr als acht 
Prozent pro Jahr gesteigert 
werden. Gegen eine solche 
 Unternehmenspolitik werden 
wir uns wehren“, so Geyer. 

 < dbb schleswigholstein

Mehr Wertschätzung 
 gefordert

In Gesprächen mit dem Minis
terpräsidenten Daniel Günther 
sowie den Ministern für Wirt
schaft, Bernd Buchholz, Inne
res, HansJoachim Grothe, und 
Soziales, Heiner Garg, hat der 
dbb schleswigholstein (dbb sh) 
konkrete Maßnahmen für mehr 
Wertschätzung des gesamten 
öffentlichen Dienstes ange
mahnt. Gute Möglichkeiten da
für seien etwa die Rücknahme 
der Einschnitte beim Weih
nachtsgeld oder der Anhebung 
der Arbeitszeit, hieß es am 
31. August 2017 beim dbb sh.

Um die Funktions und Leis
tungsfähigkeit des öffentlichen 
Dienstes zu gewährleisten, sei
en jedoch nicht nur gute Ar
beits und Einkommensbedin
gungen erforderlich. Auch die 
Verwaltungsstrukturen müss
ten sich an den Erwartungen 
der Bürger sowie den Belangen 
der Beschäftigten orientieren. 
„Das Ziel muss eine aufgaben

gerechte Personalausstattung 
sein, was allerdings auch die 
Zurückhaltung der Politik bei 
der Ausweitung der Aufgaben 
oder aber das Ende der Zurück
haltung bei den Einstellungs
zahlen erfordert“, so dbb Lan
desbundvorsitzender Kai 
Tellkamp. 

 < dbb hamburg

Hamburger Modell wird 
sehr genau geprüft

In der Diskussion um das ge
plante „Hamburger Modell“ zu 
den Wahlmöglichkeiten für die 
Beamten der Hansestadt bei 
der Krankenversicherung, hat 
der dbb hamburg im Gespräch 

mit Bürgermeister Olaf Scholz 
am 7. September 2017 deutlich 
gemacht, im Gesetzgebungs
verfahren „die Vorlage sehr ge
nau prüfen“ zu wollen. Der Er
wartung des Bürgermeisters 
nach mehr Zustimmung könne 
man angesichts der zahlrei
chen ungeklärten Details nicht 
entsprechen.

Neben vielen weiteren The
men wiesen die Vertreter des 
dbb hamburg in dem Gespräch 
außerdem auf die Unzuläng
lichkeit der ITVerfahren in der 
Hamburger Verwaltung hin. Es 
sei erschreckend, dass die be
troffenen Beschäftigten mit
unter minutenlang untätig vor 
ihren Bildschirmen sitzen 
müssten, um auf eine Reaktion 
der Software zu warten. Ham
burg bräuchte dringend eine 
Ausweitung der Leitungskapa
zitäten sowie einen flächen
deckenden Ausbau des Glas
fasernetzes. 

 < BLBS

Bildungsmonitor bestätigt 
Nachbesserungsbedarf

„Die Studie zeigt, dass die Län
der deutlich bei der Lehrerver
sorgung und gerade im Rah
men der Digitalisierung bei 
der Ausstattung der berufli
chen Schulen nachbessern 
müssen“, sagte Eugen Strau
binger, Bundesvorsitzender 
des Bundesverbandes der 
 Lehrerinnen und Lehrer an 
 beruflichen Schulen (BLBS), 
am 5. September 2017 zum 
vom Institut der deutschen 
Wirtschaft Köln im Auftrag 
der Initiative Neue Soziale 
Marktwirtschaft herausgege
benen Bildungsmonitor 2017. 
„Das ist eine jahrelange Forde
rung des BLBS. 

Grundsätzlich belege die Stu
die nämlich die herausragen
de Bedeutung der beruflichen 
Bildung, so Straubinger: „Wir 
freuen uns, dass alle Indikato
ren zur beruflichen Bildung im 
Bildungsmonitor 2017 positiv 

bewertet worden sind.“ So 
zeige der Bildungsmonitor 
2017, dass die Berufsausbil
dung in Deutschland maß
geblich am Erfolg des „Ge
schäftsmodells Deutschland“ 
beteiligt ist. Das duale Be
rufsbildungssystem hat dem
nach einen positiven Einfluss 
auf den Übergang von der 
Schule in den Beruf und trägt 
wesentlich zur niedrigen Ju
gendarbeitslosenquote bei. 
International erfahre die 
deutsche berufliche Bildung 
große Anerkennung und stei
gende Nachfrage. 

> Eugen Straubinger,  
Bundesvorsitzender des BLBS

> Rudolf Klüver, Vorsitzender  
des dbb hamburg

> Kai Tellkamp, Vorsitzender des  
dbb schleswigholstein

> Volker Geyer,  
Bundesvorsitzender   
der DPVKOM 
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 < DPolG

Verbot von „linksunten. 
indymedia.org“ begrüßt

Die Deutsche Polizeigewerk
schaft (DPolG) hat das Verbot 
der Internetseite „linksunten.
indymedia.org“ begrüßt. 

„Wenn ein Rechtsstaat ernst 
genommen werden will, muss 
er sich gegen jegliche Form von 
Extremismus gleichermaßen 
zur Wehr setzen“, sagte der 
DPolGBundesvorsitzende Rai
ner Wendt am 25. August 2017. 
Deshalb sei das Verbot und die 
damit zusammenhängenden 
polizeilichen Durchsuchungs
maßnahmen „die richtige Ant
wort auf extremistische Hetze 
gegen unseren Staat und Auf
rufe zur Gewalt gegen die Poli
zei“.

Die gefundenen Waffen bei 
den polizeilichen Durchsu
chungsmaßnahmen zeigten 
deutlich, dass die Entschei
dung richtig und fast überfäl
lig war. „Für eingesetzte Ein
satzkräfte der Polizei war es 
immer unerträglich, dass diese 
Extremisten offen gegen den 
Rechtsstaat hetzen, Gewalt 
gegen Einsatzkräfte und Ret
tungskräfte der Feuerwehr 
 feiern und zu weiteren Ge
walttaten offen aufrufen. 
Jetzt wird es darauf ankom
men, auch Ersatzorganisatio
nen scharf im Blick zu behal
ten und unverzüglich einzu 
schreiten, wenn sie sich 
 bilden“, so Wendt.

Die Entwicklungen der Ver
gangenheit hätten gezeigt, 
dass sich die gesellschaftli

chen Spannungen drastisch 
verschärften. „Das hat stets 
auch erhöhte Gewaltbereit
schaft an den extremistischen 
Rändern zur Folge, dem muss 
der Staat sich mit allen rechts
staatlichen Mitteln entgegen
stellen“, sagte der DPolGChef 
weiter.  

 < DSTG 

Erhebliche Steuerausfälle 
durch „offene Ladenkassen“

In der ARDSendung „plus
minus“ vom 24. August 2017 
hat der Bundesvorsitzende der 
Deutschen SteuerGewerk
schaft (DSTG), Thomas Eigen
thaler, die in Deutschland 
nach wie vor bestehende 
Möglichkeit einer sogenann
ten „offenen Ladenkasse“ kri
tisiert:  „Jeder kann hier nach 
Steinzeitmethoden eine Kasse 
führen. Das kann es im Zeital

ter der Digitalisierung nicht 
sein.“ Aus Sicht der DSTG sei 
damit Tür und Tor für Steuer
hinterziehung und milliarden
schwere Steuerausfälle ge
öffnet.

Zwar habe der Gesetzgeber 
ein Gesetz zum Schutz vor 
Manipulationen von elek
tronischen Kassen und ande
ren Geräten erlassen, jedoch 
von einer Einführung einer 
 allgemeinen Registrier
kassenpflicht abgesehen. In 
Deutsch land sei daher – im 
Gegensatz zu den allermeis
ten europäischen Staaten – 
nach wie vor eine sogenannte 
„offene Ladenkasse“ möglich. 
Aus Sicht der DSTG ändere da
ran auch das neue Institut der 

„Kassennachschau“ nur we
nig, weil es für eine nachhal
tige und regelmäßige Nach
schau an ausreichend perso 
nellen Ressourcen in den 
 Finanzämtern fehle. 

Auch die im Juli 2017 be
schlossene „Verordnung zur 
Bestimmung der technischen 
Anforderungen an elektro
nische Aufzeichnungs und 
Sicherungssysteme im Ge
schäftsverkehr“ (Kassen siche
rungs verordnung) löst aus 
Sicht der DSTG die Probleme 
nicht. Denn zahlreiche Bran
chen seien durch die Verord
nung von der Anwendung des 
Gesetzes ausgenommen. 
Dazu gehörten beispielsweise 
Taxameter und Wegstrecken
zähler, aber auch Geld und 
Warenspielgeräte, die bei 
 Prüfungen durch eine hohe 
Manipulationshäufigkeit auf
fallen. 

 < DPolG Bundespolizei

Erfolgreicher Einsatz für 
schusssichere Helme

„In jeden Streifenwagen und 
auf jede Dienststelle der Bun
despolizei gehören neben 
hochklassigen Schutzwesten 
und einer angemessenen Be
waffnung auf jeden Fall auch 
schusssichere Helme.“ Auf 
diese langjährige Forderung 
des Vorsitzenden der DPolG 
Bundespolizeigewerkschaft 

hat das Bundespolizeipräsidi
um nun reagiert und für die 
nächsten Jahre etwa zwei
einhalbtausend ballistische 
Schutzhelme für ihre Kontroll 
und Streifenbeamten von der 
Bundeswehr ausgeliehen, die 
zeitnah ausgeliefert werden 
sollen.

Ernst G. Walter, Vorsitzender 
DPolG Bundespolizeigewerk
schaft, dankte am 12. Septem
ber 2017 sowohl dem Bundes
polizeipräsidium als auch der 
Bundeswehr und begrüßte die 
Beschaffung als ersten „Schritt 
in die richtige Richtung“. Zu
gleich mahnte er: „Die Bun
despolizei muss jetzt die wei
teren Schritte unternehmen, 
um so schnell wie möglich 
eine wesentlich umfangreiche
re eigene Ausstattung mit bal
listischen Helmen hinzube
kommen, welche über einen 
entsprechenden modernen 
Standard mit hoher Schutz
klasse und zugleich aber auch 
hohen Tragekomfort verfü
gen.“ 

> Ernst G. Walter, Bundesvor
sitzender der Bundespolizei
gewerkschaft BPolG in der DPolG 

> Thomas Eigenthaler, 
Bundesvorsitzender der DSTG

> Rainer Wendt, 
Bundesvorsitzender der DPolG

 < kurz notiert

Am 28. August 2017 erklärte der Vorsitzende des dbb branden-
burg, Ralf Roggenbuck, über die Vereinbarung zu Musterverfah
ren (Musterklagen) wegen der Widersprüche und Klagen zur 
Sonderzahlung 2008 (Aufstockungsbetrag) und die sich daraus 
ergebenden Folgen: „Im Moment fällt es wirklich schwer, den 
Überblick über anstehende, abgeschlossene und zukünftige 
Verfahren im Zusammenhang mit der Beamtenbesoldung im 
Land Brandenburg zu behalten. Es ist eine große Verunsiche
rung der Mitglieder zu spüren, die der Entscheidung des Bun
desverfassungsgerichts geschuldet ist. Insofern gibt zumindest 
die Vereinbarung zu Musterverfahren zur Sonderzahlung 2008 
Sicherheit für die Widerspruchsführer und Kläger. Der Haupt
vorstand des dbb brandenburg wird am 4. Oktober 2017 darü
ber beraten, wie mit Widersprüchen für das Jahr 2017 umge
gangen werden soll.“
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 < VBE

Seiteneinsteigern fehlt 
 pädagogische Qualität

„Es gibt im Schulbereich eine 
hohe Zahl an Seiteneinsteigern 
und diese werden oftmals nicht 
oder ungenügend auf die päda
gogischen Herausforderungen 
vorbereitet. Der Leh rermangel 
führt zu einer ab surden Abwä
gung zwischen Unterrichtsver
sorgung und dem Anspruch der 
Schülerinnen und Schüler auf 
pädagogische Qualität“, sagte 
Udo Beckmann, Bundesvorsit
zender des Verbandes Bildung 
und Erziehung (VBE), am 31. Au
gust 2017.

Verantwortlich für diese Misere 
sei die Politik. Zunächst seien 
zu niedrige Schülerzahlprogno
sen gestellt, dann – darauf ba
sierend – zu wenige Lehrkräfte 
ausgebildet worden. Nun wür
de auf Seiteneinsteiger „in im
menser Anzahl“ zurückgegrif
fen. Beckmann: „Fatal ist, dass 
das, was ursprünglich als Not
lösung gedacht war, inzwi
schen zur Regel und damit Teil 
der Planung der Ministerien ge
worden ist. Unsere Gesundheit 
würden wir nicht in die Hände 
von Ärzten legen, die keine ent
sprechende Qualifikation ha
ben – aber bei unseren Kindern 
kümmert die Politik diese halb
gare Ausbildung anscheinend 
nicht. Das ist aus Sicht der Kin
der schlichtweg unterlassene 
 Hilfeleistung.“

In Berlin seien mittlerweile 53 
Prozent der neu eingestellten 
Lehrkräfte an Grundschulen 
Seiteneinsteiger, in Sachsen 
sind mehr als die Hälfte. Bei 

den bisherigen Einstellungen in 
NordrheinWestfalen habe die 
Quote von Seiteneinsteigern 
bei knapp zehn Prozent gele
gen. Bei der Besetzung noch of
fener Stellen sei aber von einem 
Anstieg der Quote im Grund
schulbereich auf bis zu 30 Pro
zent auszugehen. Diese Perso
nen würden ohne pädagogische 
Vorbildung direkt oder nach 
kurzer Qualifizierung einge
setzt. „Für die Profession der 
Lehrkräfte ist das ein verhee
rendes Zeichen, sagt es doch: 
Was die in fünf, sechs Jahren im 
Studium lernen, können andere 
ad hoc“, sagte Beckmann. 

 < BBW

Duales Krankenversiche-
rungssystem beibehalten

Der BBW – Beamtenbund Tarif
union (BBW) hat am 30. August 
2017 an die Politik appelliert, 
am dualen Krankenversiche
rungssystem festzuhalten, um 
auch in Zukunft eine gute me
dizinische Versorgung für alle 
Bürgerinnen und Bürger vorhal
ten zu können. Eine Einheitsver
sicherung, wie sie von der SPD, 
den Grünen und Teilen der Lin
ken favorisiert werde, könne 
diesem Anspruch nicht gerecht 
werden.

Eine erzwungene Überführung 
der Beamten in die gesetzliche 
Krankenversicherung (GKV) 
wäre „ein Experiment, das nicht 
funktionieren wird“,  sagte 
BBWChef Volker Stich. Zudem 
sei dieser Schritt verfassungs
rechtlich höchst bedenklich. 
Denn eine solche Umstellung 
führe dazu, dass Beamte einen 
deutlich höheren Betrag für ihre 

Krankenversicherung aufbrin
gen müssten als bisher. Daher 
würden Beamte und Versor
gungsempfänger letztlich die 

Überführung in die GKV mit ei
nem Einkommensverlust bezah
len, was einem Eingriff in die 
Alimentation gleichkomme. 

 < OECDStudie „Bildung auf einen Blick“

DPHV und VBE sehen positive Signale
In der Studie „Bildung auf einen Blick 2017“ der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sehen 
der Deutsche Philologenverband (DPhV) und der Verband Bildung 
und Erziehung (VBE) einige positive Signale, wie die beiden die dbb 
Mitgliedsgewerkschaften am 12. September 2017 mitteilten.

Insgesamt sei die Studie ein Kompliment für das deutsche Bil
dungswesen, betonte der DPhVBundesvorsitzende HeinzPeter 
Meidinger. Dies zeige sich etwa darin, dass in Deutschland nur ein 
vergleichsweise geringer Anteil der jungen Menschen weder in Be
schäftigung noch in Bildung oder Ausbildung sei. Sorge bereite 
ihm aber der Anstieg der Studienanfänger in Deutschland von 
2005 bis 2015 von 43 auf 63 Prozent: „Das ist der höchste Anstieg 
im Vergleich aller OECDLänder. Wir befürchten, dass dieser un
kontrollierte starke Anstieg, bei dem hinter vielen Studienberech
tigungen keine Studienbefähigung mehr steht, den jetzt schon 
schmerzhaft spürbaren Mangel an Lehrstellenbewerbungen und 
Facharbeitern in Deutschland noch verstärken wird“, so Meidinger.

Der VBEBundesvorsitzende Udo Beckmann zeigte sich erfreut, 
dass die Bedingungen für Sekundarschullehrkräfte attraktiver 
werden und der Anteil der Lehrkräfte über 50 Jahren in den letzten 
zehn Jahren um sieben Prozentpunkte gesunken ist. „Das sind po
sitive Signale. Wichtig ist nun, weitere Kraftanstrengungen zu un
ternehmen, damit alle Lehrkräfte gleichermaßen von guter Bezah
lung und attraktiven Bedingungen an Schulen profitieren können“, 
erläuterte Udo Beckmann. Die monetär ausgedrückte Wertschät
zung Grundschullehrkräfte lasse in Deutschland deutlich zu wün
schen übrig, obwohl gerade Kinder im Grundschulbereich intensi
ve pädagogische Begleitung benötigten, die von dafür besonders 
gut qualifiziertem Personal geleistet werden müsse. „Bildungs 
und Erziehungsarbeit mit kleinen Kindern muss endlich die gleiche 
Wertschätzung erfahren wie die Arbeit mit Schülerinnen und 
Schülern in der Sekundarstufe II“, sagte der VBEChef.

> Volker Stich, Vorsitzender des 
BBW – Beamtenbund  Tarifunion

> Udo Beckmann,  
Bundesvorsitzender des VBE

 < VDStra.

HermannJosef Siebigteroth ist 
neuer Bundesvorsitzender der 
Fachgewerkschaft der Straßen
und Verkehrsbeschäftigten 
VDStra. Er wurde am 18. Sep
tember 2017 in Willingen von 
den Delegierten des VDStra.

Gewerkschaftages gewählt.
Siebtigeroth übernimmt das 
Amt von Siegfried Damm, der 
nach 20 Jahren nicht erneut 
kandidiert hatte. dbb Chef 
Klaus Dauderstädt gehörte  
zu den ersten Gratulanten. 
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